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Zerbrochene Ehe und Ehescheidung
Zum geg!  ärtigen Stand der ‚kussion.

Die sensationelle Intervention des melkitischen Patriarchalvikars Flias Zoghby auf
dem Zweiten Vatikanischen Konzil! hat die Aufmerksamkeit der breiten Offentlich-
eit PrNeu: auf Thema z außerordentlicher Aktualität gelenkt Zoghby atte
der Konzilsaula 1e gegenwärtige Praxis der katholischen Kirche angegriffen,
nach der eine geschlossene und vollzogene Ehe von Christen nicht aufgelöst werden

Tausende VOo enschen sejen nach dem Scheitern ihrer Ehe dazu
verurteilt, entweder dauernd ehelos zu bleiben oder nach Eingehen einer nicht-
kirchlichen Verbindung von den Sakramenten der irche ausgeschlossen zu werden.
Man a  musse, 0Ü meıint Zoghby, auch der katholischen Kirche Praxis der
orthodoxen Kirche zurückkehren, die eiıne gescheiterte Ehe löst und eine kirchliche
Wiederverheiratung Ssta)
Dieser Vorstoß Zoghbys enthielt den mit der aterie Vertrauten ke  ıne grund-
cätzlichen TI Gesichtspunkte, wenngleich nicht bestritten werden soll, erst
Zoghby eine wirkliche Breitenwirkung mıit seiner Intervention erreichte. Dies bewies
die sofortige heftige Reaktion des Schweizer Kardinals Journet, der die bisherige
TAaX1ıs der atholischen Kirche verteidigte, sich dann allerdings 1n der Replik Zoghbys
einige Korrekturen usführungen gefallen lassen mußte?®; 1es5 bewies VOT
allem die Presse, die die usführungen Zoghbys begierig aufgriff und daraus ihre
nicht ımmer sachlichen Argumentationen ableitete®. Schon ange VOTrT der ede Zoghbys
wurden der kanonistischen Literatur Gedankengänge ausgesprochen, die Zoghby
3 Grundlage Ausführungen gemacht hatte*?, wenngleich S sich vorher u11l
vereinzelte Außerungen handelte, die mehr theoretischen als praktischen Wert
hatten® aber die breite Offentlichkeit mut der Problematik der Unauflöslich-
keit der Ehe ’au wurde, ist eine aum mehr Zu übersehende Flut Von Veröffent-
lichungen festzustellen. Abgesehen Vo Fülle ößerer oder kleinerer Aufsätze,
verdienen lem Monographien die Autmerksamkeit: Das Buch von
Viktor Pospishil, Divorce and Remarriage, mıit dem bezeichnenden Untertitel:
Towards New Catholic Teaching (New York das Buch des (Tazer Professors
für Bürgerliches Recht, Arbeits- und Sozialrecht, Viktor Steininger, Auflösbarkeit
uflöslicher Ehen Graz-Köln SOWIe der ammelband von Jakob David und
Yanz Schmalz, dessen Titel den lenor des Buches wiedergibt: xr  1e€ unauflöslich ist
die (Aschaffenburg Schließlich se1 noch auf den bereits veröffentlichten
gang L19'  N der „KRevue de Droit canonique“ (Straßburg) verwiliesen, der ZUF:
CGCänze dem Rede stehenden Problem gewidmet ist®

Session, 138 Generalversammlung September 1965 ext La Documentation
catholique 1965), col. 19

- Vgl dazu „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, und Oktober 1965
5 Über die Reaktion der Presse berichtet eingehend Navarrete, Indissolubilitas matri-

MO  i rati consummahtı. Opiniones recentiores et observationes. PerRMCL 1969),
f., 2Z0U.

Vgl. O’Connor, The indissolubility of ratified consummated marriage,(1936), 6972
Jimenez-Urresti, La problematica de la adaptaciön derecho CanönNicO PEISD!tiva ecumenica, Estudios de Deusto Q  r (1961), 3253

ö  ö Die wohl jJüngste Veröffentlichung ZUIN Thema ist weniger wissenschaftlich orientierte,
vielme! gelegentlich stark emotional betonte Darstellung von est und

Francis, der Kirche. Eine Dokumentation wl  der das katholische Eherecht,
München 1970.
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BRUNO PRIMETSHOFER 

Zerbrochene Ehe und Ehescheidung 
Zum gegenwärtigen Stand der Diskussion. 

I. 

Die sensationelle Intervention des melkitischen Patriarchalvikars Elias Zoghby auf 
dem Zweiten Vatikanischen Konzil1 hat die Aufmerksamkeit der breiten Öffentlich­
keit erneut auf ein Thema von außerordentlicher Aktualität gelenkt. Zoghby hatte in 
der Konzilsaula die gegenwärtige Praxis der katholischen Kirche heftig angegriffen, 
nach der eine geschlossene und vollzogene Ehe von Christen nicht aufgelöst werden 
kann. Tausende von Menschen seien nach dem Scheitern ihrer ersten Ehe dazu 
verurteilt, entweder dauernd ehelos zu bleiben oder nach Eingehen einer nicht­
kirchlichen Verbindung von den Sakramenten der Kirche ausgeschlossen zu werden. 
Man müsse, so meinte Zoghby, auch in der katholischen Kirche zur Praxis der 
orthodoxen Kirche zurückkehren, die eine gescheiterte Ehe löst und eine kirchliche 
Wiederverheiratung gestattet. 
Dieser Vorstoß Zoghbys enthielt für den mit der Materie Vertrauten keine grund­
sätzlichen neuen Gesichtspunkte, wenngleich nicht bestritten werden soll, daß erst 
Zoghby eine wirkliche Breitenwirkung mit seiner Intervention erreichte. Dies bewies 
die sofortige heftige Reaktion des Schweizer Kardinals J ournet, der die bisherige 
Praxis der katholischen Kirche verteidigte, sich dann allerdings in der Replik Zoghbys 
einige Korrekturen seiner Ausführungen gefallen lassen mußte2 ; dies bewies vor 
allem die Presse, die die Ausführungen Zoghbys begierig aufgriff und daraus ihre 
nicht immer sachlichen Argumentationen ableitete3• Schon lange vor der Rede Zoghbys 
wurden in der kanonistischen Literatur Gedankengänge ausgesprochen, die Zoghby 
zur Grundlage seiner Ausführungen gemacht hatte4, wenngleich es sich vorher um 
vereinzelte Äußerungen handelte, die mehr theoretischen als praktischen Wert 
hatten5• Seitdem aber die breite Öffentlichkeit mit der Problematik der Unauflöslich­
keit der Ehe vertraut wurde, ist eine kaum mehr zu übersehende Flut von Veröffent­
lichungen festzustellen. Abgesehen von einer Fülle größerer oder kleinerer Aufsätze, 
verdienen vor allem einige Monographien die Aufmerksamkeit: Das Buch von 
Viktor ]. Pospishil, Divorce and Remarriage, mit dem bezeichnenden Untertitel: 
Towards a New Catholic Teaching (New York 1967}; das Buch des Grazer Professors 
für Bürgerliches Recht, Arbeits- und Sozialrecht, Viktor Steininger, Auflösbarkeit un­
auflöslicher Ehen (Graz-Köln 1968) sowie der Sammelband von Jakob David und 
Franz Schmalz, dessen Titel den Tenor des Buches wiedergibt: ,,Wie unauflöslich ist 
die Ehe?" (Aschaffenburg 1969). Schließlich sei noch auf den bereits veröffentlichten 
Jahrgang 1971 der „Revue de Droit canonigue" (Straßburg) verwiesen, der zur 
Gänze dem in Rede stehenden Problem gewidmet ist6• 

1 IV. Session, 138. Generalversammlung am 29. September 1965. Text in: La Documentation 
catholique 43 (1965), col. 1901 ff. 

•. 1 Vgl. dazu „Frankfurter Allgemeine Zeitung", 1. und 2. Oktober 1965. 
3 Ober die Reaktion der Presse berichtet eingehend U. Navarrete, Indissolubilitas matri­

monii rati et consummati. Opiniones recentiores et observationes. PerRMCL 58 (1969), 
426 f., Anm. 20. 

'Vgl. dazu W. R. O'Connor, The indissolubility of a ratified consummated marriage, in: 
EThL 12 (1936), 692 ff. 

5 ]. T. ]imenez-Urresti, La problematica de la adaptaci6n del derecho can6nico en perspec­
tiva ecumenica, in: Estudios de Deusto 9 (1961), 325 ff. 

6 Die wohl jüngste Veröffentlichung zum Thema ist die weniger wissenschaftlidt orientierte, 
als vielmehr gelegentlidt stark emotional betonte Darstellung von M. L. West und 
R. Francis, Skandal in der Kirche. Eine Dokumentation wider das katholische Eherecht, 
München 1970. 
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Das anstehende Problem ist Sü umfassend, ©5 nich  r erster Linie den
Juristen beschäftigt. ber ist natürlich auch eın juridisches Problem. Für das
kanonische Recht, das hier Trage steht, ist ZU bedenken, niemals Jlosgelöst
werden kann VvVon der eologie, die auch das Recht der Kirche tragt. Der Kanonist
ist bei der Ausgestaltung und Durchforschung e1ines bestimmten Rechtsgebietes immer  .}
von theologischen Prämissen bhängig/, ca das ICNeNTE: immer auch Teil der
Theologie en mu@8

Die Fragestellung „Zerbrochene Ehe und Ehescheidung“ und der dabei Zu behandelnde
Grundsatz der Unauflöslichkeit der Ehe würde zunächst eiıne gENaUEC statistische Er-
fassung der Scheidungsziffern bzw. Scheidungsursachen erfordern. möchte mich
aber mut dem diesbezüglichen Zahlenmaterial nicht näher befassen, sondern mich
gleich dem geltenden kanonischen Rech  en und dem darin ZU] Ausdruck gebrachten
Grundsatz der nauflöslichkei: der Ehe wenden. Das kanonische Recht kennt VeTl-
schiedene Arten n gültigen Ehen.
a) Die Ehe n en, Dei der wieder zZzu unterscheiden ist, ob @s sich un egıne
geschlossene und vollzogene, oder eine bloß geschlossene, noch icht vollzogene
Ehe

Die gültige FEhe von zwel Ungetauften, der Fachsprache „matrımonıum legitimum“
genannt.
C) Die Ehe eines Getauften muit einem Ungetauften, die der Fachsprache keine
eigene Bezeichnung sondern matrimo inter partem baptizatam et Nn  S
baptizatam genannt wird?
Alle diese Ehen sind gültige Ehen und ihnen allen gnet das Merkmal der Unauflös-
lichkeit Hes ommt 1063 S 2 des CIC zi usdruck, der ohne
Unterschied zwischen Christenehen und Nichtchristenehen die indissolubilitas als eine
der Wesenseigenschaften eder Ehe erklärt. Für die Christenehe ist darüber hinaus
gesagft, P  n diese indissolubilitas eine besondere Festigkeit „ratione acramenti“ hält.
Nun bedeutet diese Äussage des kirchlichen Gesetzbuches VO der generellen nauf-
löslichkeit aller FEhen aber keineswegs, daß alle diese Ehen tatsächlich unauflöslich
,  n. Bei näherem Zusehenn ergibt S1|  ch, die meisten Ehen, denen nach
dem orhin Gesagten die VWesenseigenschaft der Unauflöslichkeit zukommt, doch
der Praxis scheidbar sind, ZWäar nicht bloß® der orm, eiNe Auflösung
der ehelichen Lebensgemeinschaft unter ufrechterhaltung des ebandes bt,
dern 5 besteht darüber hinaus die Möglichkeit Wiederverheiratung beide
artner.
} das „matrımonıum legitimum die gültige Ehe Zweiler ngetaufter hält

1120 > im Anschluß Kor 7, 12—-16 die Möglichkeit einer Lösung des Ehe-
bandes Falle der Taufe des einen Partners bereit. He näheren Modalitäten, unter
denen dieses „Privilegium Paulinum“”‘ ZUTC Anwendung kommt, dürfen als bekannt
vorausgesetzt werden, ebenso die Tatsache, [al die kirchliche Pra:  X15 csich cehr bald
LA  ber die Korintherbrief gezogenNneEnN Grenzen hinwegsetzte und einen erweıtertien
Anwendungsbereich ese Form der Ehelösung sch Der CIC verweist Can. 1125
auf eine Reihe S Dokumenten dem }  undert, die e1ine erweiıterte AÄAn-
wendungsmöglichkeit des Privilegium Paulinum unter besonders gelagerten Umständen

Mörsdorf, Kirchenrecht I, München 111964, 24
May, Das geistliche Wesen des kanonischen Rechts, AkathK R 40 (1961),

T, Jimenez-Urrestfi, Problematica acttual N Iild „Ig egia Derecho”, 1: F7 6ia
Derecho Salamanca 19065, ll‘El Derecho Canönico es5 ciencia teolögica el sentido

q  Iue S€ basa principlos teolögicos datos Dropilos prejuridicos, ene O
fin ultimo, fuera de su estricto orden, in teolögico, dato metajuridico.“

. Can 1015 1—. Vegl. Bäank, Connubia canonica, Romae 1959, 51

L12

Das anstehende Problem ist so umfassend, daß es gar nicht in erster Linie den 
Juristen beschäftigt. Aber es ist natürlich auch ein juridisches Problem. Für das 
kanonische Recht, das hier in Frage steht, ist zu bedenken, daß es niemals losgelöst 
werden kann von der Theologie, die auch das Recht in der Kirche trägt. Der Kanonist 
ist bei der Ausgestaltung und Durchforschung eines bestimmten Rechtsgebietes immer 
von theologischen Prämissen abhängig1, da das Kirchenrecht immer auch Teil an der 
Theologie haben muß8• 

II. 

Die Fragestellung „Zerbrochene Ehe und Ehescheidung" und der dabei zu behandelnde 
Grundsatz der Unauflöslichkeit der Ehe würde zunächst eine genaue statistische Er­
fassung der Scheidungsziffern bzw. Scheidungsursachen erfordern. Ich möchte mich 
aber mit dem diesbezüglichen Zahlenmaterial nicht näher befassen, sondern mich 
gleich dem geltenden kanonischen Recht und dem darin zum Ausdruck gebrachten 
Grundsatz der Unauflöslichkeit der Ehe zuwenden. Das kanonische Recht kennt ver­
schiedene Arten von gültigen Ehen. 
a) Die Ehe von Getauften, bei der wieder zu unterscheiden ist, ob es sich um eine 
gesdtlossene und vollzogene, oder um eine bloß gesdtlossene, noch nicht vollzogene 
Ehe handelt. 
b) Die gültige Ehe von zwei Ungetauften, in der Fachsprache „matrimonium legitimum" 
genannt. 
c) Die Ehe eines Getauften mit einem Ungetauften, die in der Fachsprache keine 
eigene Bezeichnung führt, sondern matrimonium inter partem baptizatam et non 
baptizatam genannt wird9• 

Alle diese Ehen sind gültige Ehen und ihnen allen eignet das Merkmal der Unauflös­
lichkeit. Dies kommt klar im can. 1063 § 2 des CIC zum Ausdruck, der ohne 
Unterschied zwischen Christenehen und Nichtchristenehen die indissolubilitas als eine 
der Wesenseigenschaften jeder Ehe erklärt. Für die Christenehe ist darüber hinaus 
gesagt, daß diese indissolubilitas eine besondere Festigkeit „ratione sacramenti" erhält. 
Nun bedeutet diese Aussage des kirdtlichen Gesetzbuches von der generellen Unauf­
löslichkeit aller Ehen aber keineswegs, daß alle diese Ehen tatsächlich unauflöslich 
wären. Bei näherem Zusehen nämlich ergibt sich, daß die meisten Ehen, denen nach 
dem vorhin Gesagten die Wesenseigenschaft der Unauflöslichkeit zukommt, doch in 
der Praxis scheidbar sind, und zwar nicht bloß in der Form, daß es eine Auflösung 
der ehelichen Lebensgemeinschaft unter Aufrechterhaltung des Ehebandes gibt, son­
dern es besteht darüber hinaus die Möglichkeit einer Wiederverheiratung für beide 
Partner. 
Für das „matrimonium legitimum" d. h. die gültige Ehe zweier Ungetaufter hält 
can. 1120 § 1 im Ansdtluß an 1 Kor 7, 12-16 die Möglichkeit einer Lösung des Ehe­
bandes im Falle der Taufe des einen Partners bereit. Die näheren Modalitäten, unter 
denen dieses „Privilegium Paulinum" zur Anwendung kommt, dürfen als bekannt 
vorausgesetzt werden, ebenso die Tatsache, daß die kirchliche Praxis sich sehr bald 
über die im Korintherbrief gezogenen Grenzen hinwegsetzte und einen erweiterten 
Anwendungsbereich für diese Form der Ehelösung schuf. Der CJC verweist in can. 1125 
auf eine Reihe von Dokumenten aus dem 16. Jahrhundert, die eine erweiterte An­
wendungsmöglichkeit des Privilegium Paulinum unter besonders gelagerten Umständen 

7 K. Mörsdorf, Kirchenrecht I, München 111964, 24 ff. 
8 G. May, Das geistliche Wesen des kanonischen Rechts, in: AkathKR 130 (1961), 1 ff. 

]. T. ]imenez-Urresti, Problematica actual en el tema „lglesia y Derecho", in: ,,lglesia 
y Derecho", Salamanca 1965, 88: ,,EI Derecho can6nico es ciencia teol6gica en el sentido 
de que se basa en princlpios teol6gicos como datos propios prejuridicos, y tiene como 
fin ultimo, fuera de su estricto orden, un fin teol6gico, como dato metajuridico." 

9 Can. 1015 §§ 1-3. Vgl.]. Bank, Connubia canonica, Romae 1959, 51 f. 
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vorsehen, und cie dort bestimmte Regionen getroffenen Regelungen werden alc auf
dem gBanlZ| Erdkreis anwendbares Recht erklärt!®.
ber auch die Ehe zwischen einem getauften und einem ungetauften artner, die nach
der heute herrschenden Lehre kein amen! darstellt!!, ist icht schlechterdings
unauflösbar. Auch c1e kann Dei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen wobei
ese Voraussetzungen hier B-  e& äher untersucht werden brauchen gelöst
werden, SO Jal beiden artnern der Weg Zu einer Eheschließung mit einem
getauften oder ungetauften artner offensteht. Seit e  en Jahren ist die Dispens-
praXxı: diesem Punkt SOBar iber die Recht gezoügenen Grenzen hinausgegangen
Während nämli [1, 1120 eiıne Anwendbarkeit der Ehelösung mit ilfe des
Glaubensprivilegs den ausschließt, wWwWo ein! Ehe zwischen eiınem
Getauften und einem Ungetauften mıiıtf Dispens E Hindernis der Glaubens-
verschiedenheit eingegangen wurde, csind derartige Ehelösungen doch einer BAaNZEN
Reih:  (D Von Fällen bekannt!* ohne die zitierte Gesetzesstelle formell jemals außer

gesetzt wurde Wir k:  onnen  .. also zusammenfassend gCcn  *  + Jede Ehe, bei der
wenigstens chtau ist, kann Gunsten des Glaubens gelöst werden.
Es bleibt also noch die Ehe zweier Getaufter zZzu untersuchen: Von dieser Kategorie Von
Ehen wurde bereits gesagt, der CIC hier von einer besonderen Festigkeit des Ehe-
bandes „ratione sacrament:  i” spricht!? Das würde also bedeuten, Sakramentali-
tat und Unauflöslichkeit chlechthin identisch cejen. Bei näherem Zusehen ergibt
sich jedoch, 1a auch dem nicht ist. Denn die noch nich  er vollzogene voll- oder
halbchristliche Ehe häalt das kanonische Recht die Möglichkeit einer Ösung bereit,
und ZWar ann diese Ehe entweder durch päpstlichen naden. oder durch Ablegung
der feierlichen Ordensprofeß eitens eines der beiden Partner gelöst werden!‘.
Und dies, obwohl die Ehe zweler Christen bereits Vor ihrem Vollzug unbestrittener-
maßen eine sakramentale Verbindung 15  t“
Ja, können eın und derselben Ehe ollzug und Sakramentalität {1I1
en und trotzdem ist ese Ehe löslich. Hes ınter der Voraussetzung, ollzug
und Gakramentalität einer bestimmten zeitlichen Reihenfoige aufscheinen. Denn
die Ehe zweiler Ungetaufter, bzw. zwischen einem Getauften und einem Ungetauften,
kann celbst dann noch gelöst werden, G nach der Taufe eines oder beider
kein geschlechtlicher Verkehr mehr stattgefunden hat, die Ehe auch VOT Empfang
der Taufe beider Partner noch oft vollzogen worden Se1in  16 Bei den hier Rede
tehenden Kategorien von Ehen sind also und S3 beide nach Ca 1118
die Unauflöslichkeit erforderlichen Tatbestandsmerkmale gegeben, nämlich die Taufe
beider artner und der evollzug Man könnte also Sagen}n, handle sich ım G;  ınne
der ansCcCZOgeNEN Gesetzesstelle Ün matrımon1ium ef cConsummatium. Ledig-
lich der Umstand, der Vollzug VOT der Taufe liegt, Man also müßte,
liegt eigentli eın matrımonıum CONSUMMAIUM etf VOoT, WIT'! unmehr hinsicht-

der Lösbarkeit S entscheidender Relevanz Das matrımonı: ratum et CONMN-
summatum ist unlöslich, das matrımon!ı: CoOoNsSsUumMMaAatUumM ratum bleibt solange
löslich, nicht eın Ehevollzug nach Empfang der Taufe beider Partner att-
gehat!7

CIC, Appendix: Documenta IV—
Volk, Ehe, IV, LThK (1959), O Mörsdorf, IL, 133.

12 Vgl hiezu ampl, Privilegium ut: 1unt Petrinum, in Im Dienste des Rechtes 1n
Kirche und '3a (FS5 | Arnold), Wien 1963, 34371 In esem Aufsatz wird die Praxis
solcher elösungen kritisch beleuchtet. Vgl dazu Kusso, Die Ehescheidung i1m zweiten
Va anum und der Rechtstradition der C, David Ma Wie unauf-

1013 C
ıst die Ehe? Eine Dokumentation. Aschaffenburg 1969, 133.

1119
1012 C  C“ Mörsdorf, IL, 133.

17 Bank, d., O.,, 549,Can. 1120 C  En
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vorsehen, und die dort für bestimmte Regionen getroffenen Regelungen werden als auf 
dem ganzen Erdkreis anwendbares Recht erklärt10• 

Aber auch die Ehe zwischen einem getauften und einem ungetauften Partner, die nach 
der heute herrschenden Lehre kein Sakrament darstellt11, ist nicht schlechterdings 
unauflösbar. Auch sie kann bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen - wobei 
diese Voraussetzungen hier nicht näher untersucht zu werden brauchen - gelöst 
werden, so daß beiden Partnern der Weg zu einer neuen Eheschließung mit einem 
getauften oder ungetauften Partner offensteht. Seit einigen Jahren ist die Dispens­
praxis in diesem Punkt sogar über die vom Recht gezogenen Grenzen hinausgegangen. 
Während nämlich can. 1120 eine Anwendbarkeit der Ehelösung mit Hilfe des 
Glaubensprivilegs für den Fall ausschließt, wo eine Ehe zwischen einem katholisch 
Getauften und einem Ungetauften mit Dispens vom Hindernis der Glaubens­
verschiedenheit eingegangen wurde, sind derartige Ehelösungen doch in einer ganzen 
Reihe von Fällen bekannt12, ohne daß die zitierte Gesetzesstelle formell jemals außer 
Kraft gesetzt wurde. Wir können also zusammenfassend sagen: Jede Ehe, bei der 
wenigstens ein Partner nicht getauft ist, kann zu Gunsten des Glaubens gelöst werden. 

Es bleibt also noch die Ehe zweier Getaufter zu untersuchen: Von dieser Kategorie von 
Ehen wurde bereits gesagt, daß der CJC hier von einer besonderen Festigkeit des Ehe­
bandes „ratione sacramenti" spricht13• Das würde also bedeuten, daß Sakramentali­
tät und Unauflöslichkeit schlechthin identisch seien. Bei näherem Zusehen ergibt 
sich jedoch, daß auch dem nicht so ist. Denn für die noch nicht vollzogene voll- oder 
halbchristliche Ehe hält das kanonische Recht die Möglichkeit einer Lösung bereit, 
und zwar kann diese Ehe entweder durch päpstlichen Gnadenakt oder durch Ablegung 
der feierlichen Ordensprofeß seitens eines der beiden Partner gelöst werden14• 

Und dies, obwohl die Ehe zweier Christen bereits vor ihrem Vollzug unbestrittener­
maßen eine sakramentale Verbindung ist15• 

Ja, es können in ein und derselben Ehe sogar Vollzug und Sakramentalität zusammen­
fallen und trotzdem ist diese Ehe löslich. Dies unter der Voraussetzung, daß Vollzug 
und Sakramentalität in einer bestimmten zeitlichen Reihenfolge aufscheinen. Denn 
die Ehe zweier Ungetaufter, bzw. zwischen einem Getauften und einem Ungetauften, 
kann selbst dann noch gelöst werden, wenn nach der Taufe eines oder beider Partner 
kein geschlechtlicher Verkehr mehr stattgefunden hat, mag die Ehe auch vor Empfang 
der Taufe beider Partner noch so oft vollzogen worden sein16• Bei den hier in Rede 
stehenden Kategorien von Ehen sind also an und für sich beide nach can. 1118 für 
die Unauflöslichkeit erforderlichen Tatbestandsmerkmale gegeben, nämlich die Taufe 
beider Partner und der Ehevollzug. Man könnte also sagen, es handle sich im Sinne 
der angezogenen Gesetzesstelle um ein matrimonium ratum et consummatum. Ledig­
lich der Umstand, daß der Vollzug vor der Taufe liegt, daß man also sagen müßte, es 
liegt eigentlich ein matrimonium consummatum et ratum vor, wird nunmehr hinsicht­
lich der Lösbarkeit von entscheidender Relevanz. Das matrimonium ratum et con­
summatum ist unlöslich, das matrimonium consummatum et ratum bleibt solange 
löslich, als nicht ein neuer Ehevollzug nach Empfang der Taufe beider Partner statt­
gefunden hat17• 

10 OC, Appendix: Documenta IV-VI. 
11 H. Volk, Ehe, IV, in: LThK III (1959), 680 ff. Mörsdorf, II, 133. 
12 Vgl. hiezu u. a. I. Gampl, Privilegium uti aiunt Petrinum, in: Im Dienste des Rechtes in 

Kirche und Staat (FS. f. F. Arnold), Wien 1963, 331 ff. In diesem Aufsatz wird die Praxis 
solcher Ehelösungen kritisch beleuchtet. Vgl. dazu B. Russo, Die Ehescheidung im zweiten 
Vatikanum und in der Rechtstradition der Kirche, in ]. David - F. Smmalz, Wie unauf­
löslich. ist die Ehe? Eine Dokumentation. Aschaffenburg 1969, 133. 

13 Can. 1013 § 2. 1' Can. 1119. 
15 Can. 1012 § 2. Mörsdorf, II, 133. 
10 Can. 1120 § 2. 17 Bank, a. a. 0., 549. 
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‚Omit ist also der Grundsatz der Unauflöslichkeit eingeschränkt auf Ehen, bei enen
Taufe und Vollzug vorliegen und ZWAar in einer bestimmten, VvVon Gesetz mıit esent-
lichen Rechtsfolgen versehenen Reihenfolge. Um diese ategorie S Ehen, die

den andern mit überwiegend christlicher Bevölkerung den elitaus größeren Pro-
zentsatz darstellen, geht folgenden. Von diesen Ehen wird kanonischen
Recht, das sich diesbezüglich auf kirchliche Lehräußerungen stützt!l®, behauptet,
S1e ql einer menschlichen Gewalt gelöst werden können außer durch den Tod!?

dieser Gtelle cetzt n  {A die ritik ein. 5 sich 1er wirklich, S() wird gefragt,
un eıne absolut unverrückbare Wahrheit, eıinen Kanon, dem der eiche Stellen-
wert zukommt wIıe einer dogmatischen Aussage? Ist Q  er vielmehr auch dieser
Außerung des CIC der oleiche zuzuerkennen wWwıe der schon erwähnten Aussage
des Can. 1120 J  S 2, Q  <  > die Nichtanwendbarkeit des Glaubensprivilegs zunächst £ür
bestimmte Fälle Abrede gestellt wird, während die TaxXls der römischen Behörden
eınen geNauU gegenteiligen Weg eingeschlagen hat? Ist der Unterschied zwischen beiden
Kategorien VO Ehen, ZWI!  s  schen einem getauften und einem ungetauften
Partner auf der einen und zwischen Zzwel getauften Partnern auf der anderen Seite
irklich wesentlich, cich eın Analogieschluß von der Umgehung der clie
eıNne Kategorie S Ehen geltenden Norm auf die Umgehung der die andere gel-
tenden Norm ausdrücklich ausschließt?
Die der derzeitigen altung der römisch-katholischen Kirche, nach der die
geschlossene und vollzogene Christenehe als absolut unauflöslich erklärt WI!  d, geht
von verschiedenen Gesichtspunkten ın exegetisch-biblischen, historischen,
philosophischen, soziologischen und schließlich auch In echtlichen

141
Die wichtigste Quelle uUunNnserer rage ist zweifellos die Schrift ren Aus-

iber die Unauflöslichkeit der Ehe celjen die Gtellen der ynoptiker angeführt
10, „VWer senıin Weib entläßt und eiINe andere heiratet, bricht die Ehe und

wennin 61e ihren Mann entläfß: und e1nen anderen heiratet, bricht 61e die Ehe.“” 16,
„Jeder, der sSeıin Weib entläßt und eine andere heiratet, bricht die Ehe und Iq‘ eine

Mannn Entlassene heiratet, bricht ebenfalls die Ehe.“ Große Schwierigkeiten
bereiten VvVon allem Anfang die beiden Gtellen bei Mft 5, 232 und 19, „Jeder, der
sich VOo seinem Weibe scheidet, 2uler aufgrun von Ehebruch, der macht G1E ZUrFr
Ehebrecherin. Und Ver eine eschiedene heiratet, der bricht die Ehe,“ „Jeder, der
seine Frau entläßt, außer Ehebruchs, und eine andere heiratet, bricht die Ehe.“
Die erwähnte Einfügung „außer Falle des Ehebruchs“, wird Griechischen mıf
den Worten NAUDEXTÖG VOV NODVELAG bzw. N NOQVELC wiedergegeben. Auf-
fallend ist der Unterschied z7wischen den Aussagen bei Mtt und denen bei bzw.
Während die beiden zuletzt genannten Evangelisten das Scheidungsverbot als Oglon
Jesu SeINer gSanzen unerbittlichen, kompromißlosen Härte bringen, enthalten die
Stellen bei S dem Wortlaut nach doch eiıne Einschränkung des Verbots. Geit eh und je
A  VAaT ese „Unzuchtsklausel” n Mt-Evangelium eine CIUX der Exegeten. Zahllos sind
die Versuche, diese Stelle N  f deuten Angefangen VC einer geNauUeNn Untersuchung
18 insbesondere Concil. Trident. ONes de sSacramento matrımon11, Denzinger

Schönmetzer, } ® dion ymbolorum, > 1, Nr. 305 und
1118. Zur rage, ob mit der angezogenen Can ziherten „potestas humana“ auch

die sogenannte DIicCaria des gemeint sel, kraft der eine Dispens VvVom Ehe-
banı der geschlossenen und nicht Vo Izogenen Ehe erteilt wird, vgl Navarrete, a.a.QO.
453 Navarrete erwähnt ußerungen von Pius un Pıus AIL., AUS denen heivorgehf,
la €l Päpste eine sung der vollzogenen Christenehe durch die potestas vicarıa

ausgeschlossen etrachteten. Zur rage der Rechtsnatur der „dispensatio matriımon)!
rati non consummati“” durch den Papst Lederer, Der D ensbegriff des kanonischen
echts ınter besonderer Berücksichtigung der Rechtssprache des CIC MithSt (K)
Miüinchen 1957,

Somit ist also der Grundsatz der Unauflöslichkeit eingeschränkt auf Ehen, bei denen 
Taufe und Vollzug vorliegen und zwar in einer bestimmten, vom Gesetz mit wesent­
lichen Rechtsfolgen versehenen Reihenfolge. Um diese Kategorie von Ehen, die 
in den Ländern mit überwiegend duistlkher Bevölkerung den weitaus größeren Pro­
zentsatz darstellen, geht es im folgenden. Von diesen Ehen wird im kanonischen 
Recht, das sich diesbezüglich auf kirchliche Lehräußerungen stützt18, behauptet, daß 
sie von keiner menschlichen Gewalt gelöst werden können außer durch den Tod19• 

An dieser Stelle setzt nun die Kritik ein. Handelt es sich hier wirklich, so wird gefragt, 
um eine absolut unverrückbare Wahrheit, um einen Kanon, dem der gleiche Stellen­
wert zukommt wie einer dogmatischen Aussage? Ist nicht vielmehr auch dieser 
Äußerung des CIC der gleiche Wert zuzuerkennen wie der schon erwähnten Aussage 
des can. 1120 § 2, wo die Nichtanwendbarkeit des Glaubensprivilegs zunächst für 
bestimmte Fälle in Abrede gestellt wird, während die Praxis der römischen Behörden 
einen genau gegenteiligen Weg eingeschlagen hat? Ist der Unterschied zwischen beiden 
Kategorien von Ehen, nämlich zwischen einem getauften und einem ungetauften 
Partner auf der einen und zwischen zwei getauften Partnern auf der anderen Seite 
wirklich so wesentlich, daß sich ein Analogieschluß von der Umgehung der für die 
eine Kategorie von Ehen geltenden Norm auf die Umgehung der für die andere gel­
tenden Norm ausdrücklich ausschließt? 
Die Kritik an der derzeitigen Haltung der römisch-katholischen Kirche, nach der die 
geschlossene und vollzogene Christenehe als absolut unauflöslich erklärt wird, geht 
von verschiedenen Gesichtspunkten aus: von exegetisch-biblischen, von historischen, 
philosophischen, soziologischen und schließlich auch von rechtlichen. 

III. 

Die wichtigste Quelle in unserer Frage ist zweifellos die HI. Schrift. In ihren Aus­
sagen über die Unauflöslichkeit der Ehe seien die Stellen der Synoptiker angeführt: 
Mk 10, 11: ,,Wer sein Weib entläßt und eine andere heiratet, bricht die Ehe und 
wenn sie ihren Mann entläßt und einen anderen heiratet, bricht sie die Ehe." Lk 16, 18: 
„Jeder, der sein Weib entläßt und eine andere heiratet, bricht die Ehe und wer eine 
vom Mann Entlassene heiratet, bricht ebenfalls die Ehe." Große Schwierigkeiten 
bereiten von allem Anfang an die beiden Stellen bei Mt 5, 32 und 19, 9: ,,Jeder, der 
sich von seinem Weibe scheidet, außer aufgrund von Ehebruch, der macht sie zur 
Ehebrecherin. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe." ,,Jeder, der 
seine Frau entläßt, außer wegen Ehebruchs, und eine andere heiratet, bricht die Ehe." 
Die erwähnte Einfügung „außer im Falle des Ehebruchs", wird im Griechischen mit 
den Worten na()Ex-ro; Äoyou noevda; bzw. µTl btt noevd~ wiedergegeben. Auf­
fallend ist der Unterschied zwischen den Aussagen bei Mt und denen bei Mk bzw. Lk. 
Während die beiden zuletzt genannten Evangelisten das Scheidungsverbot als Logion 
J esu in seiner ganzen unerbittlichen, kompromißlosen Härte bringen, enthalten die 
Stellen bei Mt dem Wortlaut nach doch eine Einschränkung des Verbots. Seit eh und je 
war diese „Unzuchtsklausel" im Mt-Evangelium eine crux der Exegeten. Zahllos sind 
die Versuche, diese Stelle zu deuten. Angefangen von einer genauen Untersuchung 

18 Vgl. insbesondere Concil. Trident. Canones de sacramento matrimonii, H. Denzinger -
A. Sdiönmetzer, Enchiridion symbolorum, ed. XXXII, Nr. 1805 und 1807. 

19 Can. 1118. - Zur Frage, ob mit der im angezogenen Can. zitierten „potestas humana" auch 
die sogenannte potestas vicaria des Papstes gemeint sei, kraft der eine Dispens vom Ehe­
band der geschlossenen und nicht vollzogenen Ehe erteilt wird, vgl. N avarrete, a. a. o_. 
453 ff. Navarrete erwähnt Äußerungen von Pius XI. und Pius XII., aus denen hervorgeht, 
daß die beiden Päpste eine Lösung der vollzogenen Christenehe durch die potestas vicaria 
als ausgeschlossen betrachteten. - Zur Frage der Rechtsnatur der „dispensati~ matrimonii 
rati non consummati" durch den Papst: ]. Lederer, Der Dispensbegriff des kanonischen 
Rechts unter besonderer Berücksichtigung der Rechtssprache des CIC. MthSt (K) 8. Bd. 
München 1957, 87 f. 
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der nOQVELC, die das Wort nicht als Ehebruch übersetzen wollte, sondern Ehe-
hindernis, demzufolge sich also bei der Ehe, der die Frau entlassen WIT!  d,
eine von Anfang ungültige Ehe gehande habe*® bis eiıner gänzlich anders
gearteten ersetzung des NAQEXTÖG YOUV NODVELAG, er  olge die fragliche
Gtelle —  Z  S heißen sollte „nicht einmal Falle des Ehebruchs“ %1 sind beinahe
alle denkbaren Lösungsmöglichkeiten versucht worden. Die heutige Exegese Oommt

dem Ergebnis, 1a das ursprüngliche Logion Jesu der bei und anzutreffen-
den Fassung zZzu finden cel‘  22 emnach ce1 also der bei Mt anzutreffende Hinweis auf
die KOOVELE eiıne Hinzufügung, die der speziell Judenchristen schreibende MTt

Hinblick auf die Scheidungsmöglichkeiten des jüdischen Rechtskreises (Tora) VOT=-
habe Es handelt sich also eindeutig un einen Kompromiß Gunsten

einer der radikalen und apodiktischen Forderung Jesu zuwiderlautenden TAX1S  s der
judenchristlichen Urgemeinde®3 Es l1aßt sich also feststellen, Mt VvVon allem
Anfang das Herrenwort S  . als eın seinem ganzen Umfang nach verpflichtendes
Rechtsgebot auffaßt, sondern eıne einschränkende Interpretation desselben VOTI-
nimmt*i
Die orientalisch-nichtunierten Kirchen vertreten aufgrund des biblisch-exegetischen
Befundes des NIs 1e Ansicht, zunächst Ehebruchs, bzw. unmoralischen
Handelns, schließlich aber auch anderen Gründen eine Scheidung und Wieder-
verheiratung öglich G@]‘  ö Die evangelischen Kirchen lassen ebenso ber den YTat-
bestand des Ehebruchs hinaus Scheidung und Wiederverheiratung zu6. Der Unter-
schied der Beurteilung der ede stehenden Frage durch beide Gruppen von
irchen liegt nicht sosehr im Katalog vVon Scheidungsgründen, sondern vielmehr
der Tatsache, die vangelischen irchen Gegensatz den orthodoxen ber
das Vorhandensein dieser ründe nich:  e«.ü durch eın eigenes ches Forum befinden.
Dies deshalb, weil die evangelischen Kirchen weder eın eigenes Eheschließungs-, noch
atuch eın ei1genes Ehescheidungsrecht kennen, und die Regelung dieser Fragen die
taatliche Zuständigkeit verweisen®‘. Lediglich bei eW: der kirchlichen TAU-
ung, die allerdings nach protestantischem Verständnis Z rechtsgültigen Zustande-
kommen der Ehe nich:  er konstitutiv ıst, wird eıne Unterscheidung dahingehend getrof-
fen, ob die staatliche) Scheidung - der Kirche anerkannten Gründen erfolgt
ist oder nich! Die Unauflöslichkeit der Ehe stellt, darin kommen die genannten
*  \ mi (Das Evangelium nach Matthäus. 'r 104) deutet diese Lösungsmöglich-

keit allerdings alı, wobei sich die Bedenken, die dagegen vorgebracht werden könn-
ten, keineswegs erhehlt

Stab, Das Evangelium nach Matthäus. Die Heilige Schrift eutfscher Übersetzung,
(EB) Würzburg 1951, 3L,

Schnackenburg, Die G1 Ots des eguen Testaments. München 103
Hoffmann, Jesu Wort von der Eheschei und SEeINEe Auslegung ın der eutestament-

en Überlieferung, 1n Concilium (1970), Zu den Versuchen der Interpreta-
tion der Matthäusstellen vgl Moingt, Ehescheidung „aufgrund D Unzucht‘ (Mt 5, 392 /
19, 9), in: avid-Schmalz, a. a. 0., 178 Margot, Unauflöslichkeit der Ehe nach dem
euen Testament, avid-Schmalz, a. a. O., 230 (sarcıa Martinez, Indisolubilida:

Hoffmann, O., 4A70
del matrımonio ato consumado entre dos autizadas, Madrid 1963,

E P. UVOoNn Chersones L’Huillier), Ehescheidung der Theologie und im Kirchenrecht der
orthodoxen Kirche, David- chma + &, F 43, Dombois, Grundzüge des Ehe-
rechts der orijientalischen 1! unter besonderer Berücksichtigung der Ehescheidung, in
ZevkR 13 (1967/68), 107 Melia, Le lien matrimonial la umiere de la theologie
Sacramentaıre et de la theologie morale de L’Eglise orthodoxe, -  en RDC 21

Reicke, Ehescheidung, ERKL 1, 1018.
7 Hesse, Evangelisches Ehescheidungsr in euts: Schriften Rechtslehre

und Politik, 22 (Bonn 168.
Rei €, z Vgl dazıu Hesse, Neuere Gesetzgebung der deutschen evangelischen
Kirchen und Kirchenbiinde auf dem Gebiet des Ehescheidungs- und Wiedertrauungsrechts,

evkKkR (1967/68), 375
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der n:oeveta, die das Wort nicht als Ehebruch übersetzen wollte, sondern als Ehe­
hindernis, demzufolge es sich also bei der Ehe, in der die Frau entlassen wird, um 
eine von Anfang an ungültige Ehe gehandelt habe20 bis zu einer gänzlich anders 
gearteten Obersetzung des n:agex:r:o; Myou n:oevda;, derzufolge die fragliche 
Stelle bei Mt heißen sollte „nicht einmal im Falle des Ehebruchs"21, sind beinahe 
alle denkbaren Lösungsmöglichkeiten versucht worden. Die heutige Exegese kommt 
zu dem Ergebnis, daß das ursprüngliche Logion Jesu in der bei Mk und Lk anzutreffen­
den Fassung zu finden sei22• Demnach sei also der bei Mt anzutreffende Hinweis auf 
die n:opvda eine Hinzufügung, die der speziell für Judenchristen schreibende Mt 
im Hinblick auf die Scheidungsmöglidtkeiten des jüdischen Rechtskreises (Tora) vor­
genommen habe. Es handelt sich also eindeutig um einen Kompromiß zu Gunsten 
einer der radikalen und apodiktischen Forderung Jesu zuwiderlaufenden Praxis der 
judenchristlichen Urgemeinde23• Es läßt sich also feststellen, daß Mt von allem 
Anfang an das Herrenwort nicht als ein seinem ganzen Umfang nach verpflichtendes 
Rechtsgebot auffaßt, sondern eine einschränkende Interpretation desselben vor­
nimmt2'. 

Die orientalisch-nichtunierten Kirchen vertreten aufgrund des biblisch-exegetischen 
Befundes des NTs die Ansicht, daß zunächst wegen Ehebruchs, bzw. unmoralischen 
Handelns, schließlidt aber auch aus anderen Gründen eine Scheidung und Wieder­
verheiratung möglich sei25• Die evangelischen Kirchen lassen ebenso über den Tat­
bestand des Ehebruchs hinaus Scheidung und Wiederverheiratung zu26• Der Unter­
schied in der Beurteilung der in Rede stehenden Frage durch beide Gruppen von 
Kirchen liegt nicht sosehr im Katalog von Scheidungsgründen, sondern vielmehr in 
der Tatsache, daß die evangelischen Kirchen im Gegensatz zu den orthodoxen über 
das Vorhandensein dieser Gründe nicht durch ein eigenes kirchliches Forum befinden. 
Dies deshalb, weil die evangelischen Kirchen weder ein eigenes Eheschließungs-, noch 
auch ein eigenes Ehescheidungsrecht kennen, und die Regelung dieser Fragen in die 
staatliche Zuständigkeit verweisen27• Lediglich bei Gewährung der kirchlichen Trau­
ung, die allerdings nach protestantischem Verständnis zum rechtsgültigen Zustande­
kommen der Ehe nicht konstitutiv ist, wird eine Unterscheidung dahingehend getrof­
fen, ob die (staatliche) Scheidung aus von der Kirche anerkannten Gründen erfolgt 
ist oder nicht28• Die Unauflöslichkeit der Ehe stellt, darin kommen die genannten 

20 ]. Schmid (Das Evangelium nach Matthäus, RNT 31956, 104) deutet diese Lösungsmöglich­
keit allerdings nur an, wobei er sich die Bedenken, die dagegen vorgebracht werden könn­
ten, keineswegs verhehlt. 

!1 K. Stab, Das Evangelium nach Matthäus. Die Heilige Schrift in deutscher Obersetzung, 
(EB) Würzburg 1951, 34. 

22 R. Schnackenburg, Die sittliche Botschaft des Neuen Testaments. München 21962. 103 ff. 
23 P. Hoffmann, Jesu Wort von der Ehescheidung und seine Auslegung in der neutestament­

lichen Oberlieferung, in: Concilium 12 (1970), 328 f. - Zu den Versuchen der Interpreta­
tion der Matthäusstellen vgl. J. Moingt, Ehescheidung „aufgrund von Unzucht" (Mt 5, 32 / 
19, 9), in: David-Schmalz, a. a. 0., 178 ff. ]. Margot, Unauflöslichkeit der Ehe nach dem 
Neuen Testament, in: David-Schmalz, a. a. O., 230 f. G. Garcia Martinez, Indisolubilidad 
del matrimonio rato y consumado entre dos partes bautizadas, Madrid 1963, 18 ff. 

u Hoffmann, a. a. 0., 329. 
u P. von Chersones (P. L'Huillier), Ehescheidung in der Theologie und im Kirchenrecht der 

orthodoxen Kirche, in: David-Schmalz, a. a. 0., 343. - H. Dombois, Grundzüge des Ehe­
rechts der orientalischen Kirche - unter besonderer Berücksichtigung der Ehescheidung, in 
ZevKR 13 (1967/68), 107 ff. E. Melia, Le lien matrimonial a la lumiere de la theologie 
sacramentaire et de la theologie morale de L'Eglise orthodoxe, in: RDC 21 (1971), 180 ff. 

16 S. Reicke, Ehescheidung, in: EKL I, 1018, 
27 H. G. Hesse, Evangelisches Ehescheidungsrecht in Deutschland. Schriften zur Rechtslehre 

und Politik, Bd. 22 (Bonn 1960), 168. 
18 Reicke, a. a. 0. - Vgl. dazu H. G. Hesse, Neuere Gesetzgebung der deutschen evangelischen 

Kirchen und Kirchenbünde auf dem Gebiet des Ehescheidungs- und Wiedertrauungsrechts, 
in: ZevKR 13 (1967/68), 375 ff. 
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Kirchen berein, Zielgebot dar, das nicht eıne ınter allen Umständen VOeTI -
pflichtende juridische Norm werden ki  onne'  .  29

Was nNnun die historische Beweisführung betriftt, ließ der schon erwähnte Erz-
bischof Zoghby unter den Vätern des {l atıkanums eıne Dokumentensammlung
kursieren, der er ähere Unterlagen die der Konzilsaul'a aufgestellte Forderung
anbot, die katholische Kirche H  möge 1e vollzogene Christenehe dem Bande nach
scheiden?® Ergebnis dieser emlich angreichen Dokumentensammlung
steht soviel eindeutig fest, daß Cdie kirchliche Praxis sowohl Orient auch
Okzident äaußerst schwanken! WAarl. Wir S17 der Lage, eıne Reihe Voan
Kirchenvätern und Partikularkonzilien anzuführen, die ıunter bestimmten Voraus-
un eine Scheidung und Wiederverheiratung der vollzogenen Christenehe als
möglich ansahen?!. Ein cehr früher euge der ‚echtlichen Unsicherheit den ersten
christlichen Jahrhunderten ist der Augustinus, der 413 in seinem Werk „De fide

operibus” schreibt: „Wer aber seıin auf Ehebruch erfapptes Weib entläßt und eine
andere heiratet, der darf, wIıe scheint, jenen nich  er gleichgestellt werden, die aus
einem anderen runde als wegen Ehebruch Weib entlassen und wieder eiıne
andere heiraten. Sogar den göttlichen Aussprüchen ıst unklar, ob derjenige,
der mıt bezweifeltem Recht seın ehebrecherisches Weib entläßt, 1 Falle
Wiederverheiratung Nun celbst auych als ein Ehebrecher zu gelten hat, sich jemand
meı1n! Erachtens diesem Punkt Mn unter einer geringen Günde täuscht3%.“
Von ößerer Bedeutung als die ussagen von Partikularsynoden und Kirchen-
vätern  . bzw. Kirchenschriftstellern ıst das Verhalten der Päpste IT Unauflöslichkei
der Ehe einem Brief Bonifatius geht aps Gregor Il (715 bis 731) auf d  125e
Tage e1n. Bonifatius atte angefragt, Z sel, wenn eiNne Frau Krankheit

dauernd nicht mehr der Lage sel, dem Manne die eheliche Pflicht zu leisten.
Gregor twortete, laß besser €, G der Mann bei Tau bliebe:

aber dazu nich  p der Lage sel, Ö onne  . eine andere Frau heiraten, P
aber seiner Tau eine angemMeESSCH| Unterstützung zuteil werden lassen®3.
Diese päpstliche Entscheidung hat schon den Bologneser Kanonisten Gratian, der 611e
ul die Mitte des ahrhunderts seine Kanonessammlung (Concordia discordan-
tium canonum) aufn zu der verwunderten Feststellung verleitet, damit 6el1 der
evangelischen und apostolischen Doktrin gänzlich widersprochen?*,
Die Entscheidung Gregors gibt Zwel Fragen auf, die aber nach dem heutigen Stand
der Forschung wohl nicht Gänze gelöst werden Önnen:
l. ist nicht völlig sicher, ob die potenz der Tau gegenständlichen Falle nicht
schon Von vorhanden WAarT, daß also eine geschlossene und nicht voll
ZUBENE Ehe vorläge, die durch päpstliche Dispens hätte gelöst werden können. Somut

2 Vgl die Zusammenfassung HerKorr 24 1970), 286, ] die orientalisdxefl
Kirchen kommen el allem Gründe der Cikonomie und der Condeszendenz Be-
acht. Vel. dazı E. Zoghby, Konzilsintervention 4, 10. 1965, abgedruckt bei David-
Schmalz, O,, 335, Moingt, A, O.,, 214 die evangelischen Kirchen vgl Voelt-
zel, Le lien matrımonial climat protestant, B  . RDC (1971), 149
Notes SUFr la tradition Occıdentale du Iime au XIme siccle concernant le remariage durant
la vie des CDOUX., Manuskript ghbys, Verteilung die Konzilsväter bestimmt,
Kom 1965 Pospishil, Divorce and Remarriage. Towards New +tholic Teaching,
New York 1967, 'ospis ist allerdings ın der Übersetzung der Quellen nicht immer
zuverlässig. Vgl. dazu meine Rezension OAK (1968), d

ö1l Pospishil, O., Zoghby, Otes z
S Migne, 40, Der Versuch von de Roskovany, De matrımoni0 Ecclesia

catholica, T1om. I1 (De indissolubilitate matrimonii) 315 ff., die Aussage Augustinus abzu-
schwächen, kann nicht überzeugen.
Migne, 589, 525, bzw.
Dict. Gratiani nach

XX XII
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Kirchen überein, ein Zielgebot dar, das nicht in eine unter allen Umständen ver­
pflichtende juridische Norm gegossen werden könne29• 

IV. 
Was nun die historische Beweisführung betrifft, so ließ der schon erwähnte Erz­
bischof Zoghby unter den Vätern des II. Vatikanums eine Dokumentensammlung 
kursieren, in der er nähere Unterlagen für die in der Konzilsaula aufgestellte Forderung 
anbot, die katholische Kirche möge die vollzogene Christenehe dem Bande nach 
scheiden80• Als Ergebnis aus dieser ziemlich umfangreichen Dokumentensammlung 
steht soviel eindeutig fest, daß die kirchliche Praxis sowohl im Orient als auch im 
Okzident äußerst schwankend war. Wir sind in der Lage, eine ganze Reihe von 
Kirchenvätern und Partikularkonzilien anzuführen, die unter bestimmten Voraus­
setzungen eine Scheidung und Wiederverheiratung der vollzogenen Christenehe als 
möglich ansahen31• Ein sehr früher Zeuge der rechtlichen Unsicherheit in den ersten 
christlichen Jahrhunderten ist der hl. Augustinus, der 413 in seinem Werk „De fide 
et operibus" schreibt: ,,Wer aber sein auf Ehebruch ertapptes Weib entläßt und eine 
andere heiratet, der darf, wie es scheint, jenen nicht gleichgestellt werden, die aus 
einem anderen Grunde als wegen Ehebruch ihr Weib entlassen und wieder eine 
andere heiraten. Sogar in den göttlichen Aussprüchen ist es so unklar, ob derjenige, 
der mit unbezweifeltem Redtt sein ehebredterisches Weib entläßt, im Falle einer 
Wiederverheiratung nun selbst audt als ein Ehebrecher zu gelten hat, daß sich jemand 
meines Erachtens in diesem Punkt nur unter einer geringen Sünde täuscht32.'' 

Von größerer Bedeutung als die Aussagen von Partikularsynoden und Kirchen­
vätern bzw. Kirchenschriftstellern ist das Verhalten der Päpste zur Unauflöslidtkeit 
der Ehe. In einem Brief an Bonifatius geht Papst Gregor II. (715 bis 731) auf diese 
Frage ein. Bonifatius hatte angefragt, was zu tun sei, wenn eine Frau wegen Krankheit 
für dauernd nicht mehr in der Lage sei, dem Manne die eheliche PBidtt zu leisten. 
Gregor antwortete, daß es besser wäre, wenn der Mann bei seiner Frau bliebe; 
wenn er aber dazu nicht in der Lage sei, so könne er eine andere Frau heiraten, möge 
aber seiner ersten Frau eine angemessene Unterstützung zuteil werden lassen33• 

Diese päpstliche Entscheidung hat schon den Bologneser Kanonisten Gratian, der sie 
um die Mitte des 12. Jahrhunderts in seine Kanonessammlung (Concordia discordan­
tium canonum) aufnahm, zu der verwunderten Feststellung verleitet, damit sei der 
evangelischen und apostolischen Doktrin gänzlich widersprochen34• 

Die Entscheidung Gregors gibt zwei Fragen auf, die aber nach dem heutigen Stand 
der Forschung wohl nicht zur Gänze gelöst werden können: 
1. Es ist nicht völlig sicher, ob die Impotenz der Frau im gegenständlichen Falle nicht 
schon von Anfang an vorhanden war, so daß also eine geschlossene und nicht voll­
zogene Ehe vorläge, die durch päpstliche Dispens hätte gelöst werden können. Somit 

29 Vgl. dazu die Zusammenfassung in: HerKorr 24 (1970), 386. - Für die orientalischen 
Kirchen kommen dabei vor allem Gründe der Ökonomie und der Condeszendenz in Be• 
tracht. Vgl. dazu E. Zoghby, Konzilsintervention vom 4. 10. 1965, abgedrutkt bei DaTJid• 
Schmalz, a. a. 0., 335. Moingt, a. a. 0., 214. - Für die evangelischen Kirchen vgl. R. Voelt­
zel, Le lien matrimonialen climat protestant, in: RDC 21 (1971), 149 ff. 

ao Notes sur la tradition ocddentale du Ulme au Xlme si~cle concemant le remariage duranl 
la vie des epoux. Manuskript Zoghbys, zur Verteilung für die Konzilsväter bestimmt, 
Rom 1965. V. ]. Pospishil, Divorce and Remarriage. Towards a New Catholic Teaching, 
New York 1967, 40 ff. Pospishil ist allerdings in der Obersetzung der Quellen nicht immer 
zuverlässig. Vgl. dazu meine Rezension in: t:JAKR 19 (1968), 179 ff. 

31 Pospishil, a. a. 0., 40 ff. Zoghby, Notes. a. a. 0. 
32 Migne, PL 40, 221. - Der Versuch von A. de Roskovany, De matrimonio in Ecclesia 

catholica, Tom. II (De indissolubilitate matrimonii) 315 ff., die Aussage Augustinus' abzu­
schwächen, kann nicht überzeugen. 

33 Migne, PL 89,525, bzw. c. 18 C. XXXII qu. 7. 
34 Dict. Gratiani nach C. XXXII. 
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WAaTr!  , also ın esem Faill normaler Anwendungsfall der päpstlichen Dispens-
vollmacht gegeben. Dem steht allerdings entgegen, Dispensen von der geschlosse-
ü nich  en vollzogenen FEhe durch päpstlichen Hoheitsakt zZzu diesem Zeitpunkt noch
unbekannt waren®.

Doch selbst 1  A  —_ sich ein!| erst nach Abschluß Un nach Vollzug der Ehe
aufgetretene Impotenz handelt W  7eNn) somit eiNne 1 Sinne der heutigen Kanonistik
wirkli: unauflösliche FEhe vorlag SO  C© bleibt noch die FIrage offen, ob Papst Gregor I1

seinem Brieftf al Bonifatius wirkli: eıiıne Dispens erteilt oder nicht vielmehr
Akt der Toleranz gegenüber dem Zeitgebrauch gesetzt hat360
aps Stephan 11 (752 bis 757) hat gelegentlich Besuches bei 1ppın dem Kurzen

754 zZu Quierzy einige konkrete Ehefragen beantwortet. Die Lösungen, die
der aps bezüglich geschlossener und vollzogener Christenehen Zibt, laufen alle
darauf hinaus, bei Vorliegen bestimmter, erst nach eschluß auftretender
Umstände eine Ösung des Ehebandes und eine nachfolgende zweite Eheschließung
gestattet wirds7
Auch hier cotelit 61 der Forschung das Problem, ob sich dabei u eine päpstliche
Dispens handelt, oder einfa: 1111 eine Tolerierung einer ın der damaligen eit e1n-
gewurzelten Praxis, die nicht beseitigt werden konnte und daher A} Vermeidung
größeren geduldet wurde. Ein Zugeständnis die Zeitanschauungen scheint
gBanz offensichtlich der erste der der Instruktion Stephans 11 VO:  a | Quierzy behandel-
ten Fälle zu beinhalten, W der aps ort sagt, jener, der SP1iNe Frau, die eine
GSklavin ist, verstößt und eine andere z höherem Stand heiratet, sich icht einer
„duplicatio conjugii” schuldig mache, liege lediglich eın „profectus honestatis“ (0) ı
In äShnlicher We  1S@e wird der Fall eines Mannes geregelt, der außerhalb
Vaterlandes eine Sklavin geheiratet hatte, nach einiger eit ohne Sce1Ne Tau die
Heimat zurückkehrt und jer eiıne Fre  171e Frau nımmt. Wenn er z  — wieder den

zurückkommt, wWCd seine erste Frau ıst und findet diese mıiıt einem anderen
verheiratet ÖT, { stehe es diesem Manne frei  1, e1ne weiıtere Ehe schließen, aller-
dings nicht zZu Lebzeiten der freien Frau, die P ın seiner Heimat geheiratet

35 Nach der errschenden Lehre sind Lösungen der g  Pn vollzogenen Ehe durch päpstliche
Dispens erstmalig unter dem Pontifikat Martins (1417—1431) nachweisbar. Fahrner,
es des Unauflöslichkeitsprinzips und der vollkommenen eidung 1m kanonischen
echt (Freiburg/Br. ı  / 318 Hilling, Das Eherecht des Codex 1UN15 Canonici Frei-
burg/Br. 1927), 137. Auch die Studie VvVon Eink kann ke  ın früheres Datum für derartigeEhelösungen nachweisen. Vgl Fink, Frühe urkundliche Belege die Auflösung
des matrimonium ratum ] consummMaAatum durch päpstliche Dispensation, in Z5avRGKan
D (1960) 435, Navarrete, a. O.,, 462, Verweis hinsichtlich der Schwierigkeiten in der
Erklärung dieser Ehelösungen auf nicht näher bezeichnete Autoren, die ine bereits VOT
der Fhe vorhandene Krankheit der Frau annehmen. Er fährt dann fort „Proinde agerefurde matrimonio ullo capite impotent.ae UXOTI1S, vel de matrımonio ato non COIM-
summato 61 infirmitas Ila mulijeris n constituebat impedimentum ımpotentiae semnsu
canonico.“” Wenige Seiten später legt „ber Navarrete dar, daß Lösungen von
geschlossenen, B-  P vollzogenen Ehen durch päpstliche Dispens TSst einem wesentlich
späteren Zeitpunkt angewendet wurden. Vgl ZUXC rage auch Weigand, Unauflöslichkeit
der Ehe und Eheauflösungen durch lPäpste 12. ahrhundert, D  $a RDC (1970),Monzcelle, in DTh'! VI/2 arlss col 1782

O7 Migne, 89, 1024
„De eO, qui u  ön habet patrıa, ın lia regione versatur. 5i qu15s in aliena patrıaancillam duxe:  rit  s consortium, postea, propriamp ingenuam acceperit, et ıterum
contigerıt, ur ad ipsam, inantea fuerat, patriam reverta: Ila ancl|  HEW Driushabuit, Viro sociata fuerat, hic talis potest aliam accipere, tamen nNo 1la vivente
ingenua, quam in patria proprıja habuit.“ 89, 1024., Interessant ist der Kommentar,

dem Moy ese Stelle versieht. Er schreibt „Ebenso bestimmt sprach sich apsStephan IT 754 } Creci er ausS, 1aß 1a CI5, als Ehebruchs die Ehe
nNich|  r ennen dürfe und d die Getrennten, jeder bei Lebzeiten des anderen Teiles, ehelos
bleiben müßten.“ In der zu diesem ext hinzugefügten Fußnote ist U, die vorhin
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wäre also in diesem Fall nur ein normaler Anwendungsfall der päpstlichen Dispens­
vollmacht gegeben. Dem steht allerdings entgegen, daß Dispensen von der geschlosse­
nen nicht vollzogenen Ehe durch päpstlichen Hoheitsakt zu diesem Zeitpunkt noch 
unbekannt waren35• 

2. Doch selbst wenn es sich um eine erst nach Abschluß und nach Vollzug der Ehe 
aufgetretene Impotenz handelt - wenn somit eine im Sinne der heutigen Kanonistik 
wirklich unauflösliche Ehe vorlag - so bleibt noch die Frage offen, ob Papst Gregor II. 
in seinem Brief an Bonifatius wirklich eine Dispens erteilt oder nicht vielmehr einen 
Akt der Toleranz gegenüber dem Zeitgebrauch gesetzt hat36• 

Papst Stephan II. (752 bis 757) hat gelegentlich eines Besuches bei Pippin dem Kurzen 
im Jahre 754 zu Quierzy einige konkrete Ehefragen beantwortet. Die Lösungen, die 
der Papst bezüglich geschlossener und vollzogener Christenehen gibt, laufen alle 
darauf hinaus, daß bei Vorliegen bestimmter, erst nach Eheschluß auftretender 
Umstände eine Lösung des Ehebandes und eine nachfolgende zweite Eheschließung 
gestattet wird37• 

Auch hier stellt sich der Forschung das Problem, ob es sich dabei um eine päpstliche 
Dispens handelt, oder einfach um eine Tolerierung einer in der damaligen Zeit ein­
gewurzelten Praxis, die nicht beseitigt werden konnte und daher zur Vermeidung 
größeren Obels geduldet wurde. Ein Zugeständnis an die Zeitanschauungen scheint 
ganz offensichtlich der erste der in der Instruktion Stephans II. von Quierzy behandel­
ten Fälle zu beinhalten, wenn der Papst dort sagt, daß jener, der seine Frau, die eine 
Sklavin ist, verstößt und eine andere aus höherem Stand heiratet, sich nicht einer 
,,duplicatio conjugü11 schuldig mache, es liege lediglich ein „profectus honestatis11 vor. 
In ähnlicher Weise wird der Fall eines Mannes geregelt, der außerhalb seines 
Vaterlandes eine Sklavin geheiratet hatte, nach einiger Zeit ohne seine Frau in die 
Heimat zurückkehrt und hier eine Freie zur Frau nimmt. Wenn er nun wieder an den 
Ort zurückkommt, wo seine erste Frau ist und er findet diese mit einem anderen 
verheiratet vor, so stehe es diesem Manne frei, eine weitere Ehe zu schließen, aller­
dings nicht zu Lebzeiten der freien Frau, die er in seiner Heimat geheiratet hat38• 

35 Nach der herrschenden Lehre sind Lösungen der nicht vollzogenen Ehe durch päpstliche 
Dispens erstmalig unter dem Pontifikat Martins V. (1417-1431) nachweisbar. 1. Fahrner, 
Geschichte des Unauflöslichkeitsprinzips und der vollkommenen Scheidung im kanonischen 
Recht (Freiburg/Br. 1903), 318 ff. N. Hilling, Das Eherecht des Codex iuris canonici (Frei• 
burg/Br. 1927), 137. - Auch die Studie von Fink kann kein früheres Datum für derartige 
Ehelösungen nachweisen. Vgl. K. A. Fink, Frühe urkundliche Belege für die Auflösung 
des matrimonium ratum non consummatum durch päpstliche Dispensation, in: ZSavRGKan 
46 (1960) 435. - Navarrete, a. a. 0., 462, verweist hinsichtlich der Schwierigkeiten in der 
Erklärung dieser Ehelösungen auf nicht näher bezeichnete Autoren, die eine bereits vor 
der Ehe vorhandene Krankheit der Frau annehmen. Er fährt dann fort: ,,Proinde ageretur 
de matrimonio nullo ex capite impotentiae uxoris, vel de matrimonio rato et non con­
summato si infirmitas illa mulieris non constituebat impedimentum impotentiae sensu 
canonico." - Wenige Seiten später (476) legt aber Navarrete dar, daß Lösungen von 
geschlossenen, nicht vollzogenen Ehen durch päpstliche Dispens erst zu einem wesentlich 
späteren Zeitpunkt angewendet wurden. Vgl. zur Frage auch R. Weigand, Unauflöslichkeit 
der Ehe und Eheauflösungen durch Päpste im 12. Jahrhundert, in: RDC 20 (1970), 44 ff. 

35 P. Moncelle, in DThC VI/2 (Paris 1925), col. 1782. 
31 Migne, PL 89, 1024. 
38 „De eo, qui uxorem habet in patria, et in alia regione versatur. - Si quis in aliena patria 

ancillam duxerit in consortium, postea, in propriam reversus, ingenuam acceperit, et iterum 
contigerit, ut ad ipsam, qua inantea fuerat, patriam revertatur et illa ancilla, quam prius 
habuit, alii viro sociata fuerat, hie talis potest aliam accipere, tamen non illa vivente 
ingenua, quam in patria propria habuit." PL 89, 1024. - Interessant ist der Kommentar, 
mit dem E. von Moy diese Stelle versieht. Er schreibt: ,,Ebenso bestimmt sprach sich Papst. 
Stephan II. im J. 754 zu Creci darüber aus, daß man anders, als wegen Ehebruchs die Ehe 
nicht trennen dürfe und daß die Getrennten, jeder bei Lebzeiten des anderen Teiles, ehelos 
bleiben müßten/' In der zu diesem Text hinzugefügten Fußnote ist u. a. die vorhin 
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se1 Falles gedacht 111 dem aps Coelestin IT1 bis E
gegenüber der bisherigen Praxis erweiternde Auslegung des Privilegium Paulinum
ornahm Er gestattete Frau, eren Mann VOrmN Christentum apostasıerte und
S heidnische Tau nahm S ZwWEeI Ehe einzugehen®? Nachdem ese? Frau mMIt
kirchlicher Erlaubnis wieder geheiratet hatte, brauchte selbst n Falle der Reversion
ihres (atten icht mehr diesem zurückzukehren 1e dem Kontext der
Dekretale hervorgeht, cah der aps hier P1INen Anwendungsfall des Privilegium
Paulinum gegeben“® Sein Nachfolger Pontifikat Innozenz bis
hat dann auch nich  - unterlassen, diese Ansicht orgängers
zZu unterziehen, wobei darauf erwIes, daß Nn ONM ZV  VW  Nr  J/eı Nichtchristen
geschlossene Ehe unter Zuhilfenahme des Privilegium Paulinum gelöst werden ..  Öönne,
nicht aber die Ehe Christen, auch Teil VO Christentum abgefallen
seın  41 Immerhin ist beachtlich Innozenz bei der Darlegung sichten
ber die Tragweite des Privilegium Paulinum NT:  f „einzelne Heilige auf-

111er göttlichen Offenbarung, die jedes Gesetz übersteigt und außer raft Setzt,
gelegentlich anders gehandelt haben““/42

Obwohl also, w WIT gesehen haben, der Vergangenheit Schwankungen hinsicht-
der Praxis der katholischen Kirche ıNn bezug auf die Handhabung des Prinzips der

Unauflöslichkeit feststellbar SIN}  d43 hält die katholische Kirche nach der heutigen
Rechtslage al der absoluten Unauflöslichkeit der vollzogenen Christenehe fest Die
Einengung der absoluten Unauflöslichkeit auf clie erwähnte Kategorie Von Ehen stellt
csich allerdings rechtshistorisch als Kompromiß zwischen den mittelalterlichen
Rechtsschulen Bologna und .  arıs Während die Par:  1ser  + Schule unter
Petrus Lombardus der ehelichen Konsensleistung allein cschon ehebegründende Kraft
zuschrieb und demnach gültig geschlossene Ehe auch schon Vor_r ihrem Vollzug für
unauflöslich erklärte?®, cah die Bologneser Schule, offenbar in Anlehnung — die
germanischen Rechtsanschauungen von der den Eheabschluß vollendenden Wirkung des
Beilagers“® den ollzug der Ehe ihrem rechtlichen Zustandekommen esent-

an Aus dieser Ontroverse hat sich unter aps Alexander P{ der bis
heutigen Tag geltende rechtliche Kompromiß entwickelt daß der Ehekonsens alc
olcher ehebegründend angesehen wurde, aber die noch B-  en vollzogene Fhe

7ar als sakramentale, jedoch nich:  er unauflösliche Verbindung betrachtet wurde*?**
Dabei 15$ ©5 bis E  N heutigen Jag geblieben

wiedergegebene Stelle zıtiert, erdings 4 e1iNner ihren Sinn entscheidend verändernden
öohne als solche ekennzeichnet GE von der Hand Moys

Nach hic talis potest aliam accipere‘finde: G1 |in der Textwiedergabe Moys die Bei-
fügung: ‚„ (SC. propter impedimentum conditionis)”. Im ext vVon Migne ist keinerlei Hin-
Weis auf einNne beigesetzte Bedingung enthalten. Vgl von Moy, Das Eherecht der risten
in der morgenländischen und abendländischen Kirche bis it Karls des Großen,
Regensburg 1833, 2971 und 188.
x 1 X I, 32 Vgl Weigand, O., 41 €“ V, 19

IL, In bezug auf Z weitere, nich:  P völlig Zzu klärende Fälle VO Ehelösungen
durch Päpste vgl Weigand, 48  —

1e7u das zusammenfassende Urteil bei Gaudemet, Le lien matrimonial. Les incer-
+itudes du haut INOvVEN-ABEC, RDC (1971), 105

M Geschichte des Kirchenrechts, °1962), 306
45 ebda.
Ar Über die Lehre der Pariser bzw. Bologneser Schule, vgl Freisen, Geschichte des kanoı  mı-

Conrad, Deutsche Rechtsgeschichte, I (*1962), 402.

schen Eherechts bis „un Verfall der Glossenliteratur (Paderborn 1893/1963), 810 £f. Plöchl,
O., IL, 306, VEerT' bezug auf die Ehelehre Gratians ine Vo der herrschenden

Lehre abweichende Auffassung
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Sdtließlich sei eines Falles gedacht, in dem Papst Coelestin III. (1191 bis 1198) eine 
gegenüber der bisherigen Praxis erweiternde Auslegung des Privilegium Paulinum 
vornahm. Er gestattete einer Frau, deren Mann vom Christentum apostasierte und 
eine heidnische Frau nahm, eine zweite Ehe einzugehen39• Nachdem diese Frau mit 
kirdtlicher Erlaubnis wieder geheiratet hatte, brauchte sie selbst im Falle der Reversion 
ihres ersten Gatten nicht mehr zu diesem zurückzukehren. Wie aus dem Kontext der 
Dekretale hervorgeht, sah der Papst hier einen Anwendungsfall des Privilegium 
Paulinum gegeben40• Sein Nachfolger im Pontifikat, Innozenz III. (1198 bis 1216) 
hat es dann auch nicht unterlassen, diese Ansicht seines Vorgängers einer Kritik 
zu unterziehen, wobei er darauf verwies, daß nur eine von zwei Nichtchristen 
geschlossene Ehe unter Zuhilfenahme des Privilegium Paulinum gelöst werden könne, 
nicht aber die Ehe zweier Christen, mag auch ein Teil vom Christentum abgefallen 
sein41• Immerhin ist beachtlich, daß Innozenz III. bei der Darlegung seiner Ansichten 
über die Tragweite des Privilegium Paulinum einräumt, daß „einzelne Heilige auf­
grund einer göttlichen Offenbarung, die jedes Gesetz übersteigt und außer Kraft setzt, 
gelegentlich anders gehandelt haben"42• 

V. 

Obwohl also, wie wir gesehen haben, in der Vergangenheit Schwankungen hinsicht­
lich der Praxis der katholischen Kirche in bezug auf die Handhabung des Prinzips der 
Unauflöslichkeit feststellbar sind43, hält die katholische Kirche nach der heutigen 
Rechtslage an der absoluten Unauflöslichkeit der vollzogenen Christenehe fest. Die 
Einengung der absoluten Unauflöslichkeit auf die erwähnte Kategorie von Ehen stellt 
sich allerdings rechtshistorisch als ein Kompromiß zwischen den mittelalterlichen 
Rechtsschulen von Bologna und Paris dar44• Während die Pariser Schule unter 
Petrus Lombardus der ehelichen Konsensleistung allein schon ehebegründende Kraft 
zuschrieb und demnach eine gültig geschlossene Ehe auch schon vor ihrem Vollzug für 
unauflöslich erklärte45, sah die Bologneser Schule, offenbar in Anlehnung an die 
germanischen Rechtsanschauungen von der den Eheabschluß vollendenden Wirkung des 
Beilagers46 den Vollzug der Ehe als zu ihrem rechtlichen Zustandekommen wesent­
lich an. Aus dieser Kontroverse hat sich unter Papst Alexander III. der bis zum 
heutigen Tag geltende rechtliche Kompromiß entwickelt, daß zwar der Ehekonsens als 
solcher als ehebegründend angesehen wurde, daß aber die noch nicht vollzogene Ehe 
zwar als sakramentale, jedoch nicht unauflösliche Verbindung betrachtet wurde47• 

Dabei ist es bis zum heutigen Tag geblieben. 

wiedergegebene Stelle zitiert, allerdings mit einer ihren Sinn entscheidend verändernden 
Hinzufügung, die - ohne als solche gekennzeichnet zu sein - von der Hand Moys stammt. 
Nach ,, ... hie talis potest aliam accipere" findet sich in der Textwiedergabe Moys die Bei­
fügung: ,,(sc. propter impedimentum conditionis)". Im Text von Migne ist keinerlei Hin­
weis auf eine beigesetzte Bedingung enthalten. Vgl. E. von Moy, Das Eherecht der Christen 
in der morgenländischen und abendländischen Kirche bis zur Zeit Karls des Großen, 
Regensburg 1833, 291 und Anm. 488. 

811 C. 1 X III, 33. ,o Vgl. Weigand, a. a. 0., 49. u C. 7 X IV, 19. 
' 2 C. 14 X III, 32. In bezug auf einige weitere, nicht völlig zu klärende Fälle von Ehelösungen 

durch Päpste vgl. Weigand, 48 ff. 
ca Vgl. hiezu das zusammenfassende Urteil bei ]. Gaudemet, Le lien matrimonial. Les incer-

titudes du haut moyen-age, in: RDC 21 (1971), 105. 
" W. M. Plöchl, Geschichte des Kirchenrechts, II (21962), 306 f. 
' 5 Plöchl, ebda. 
46 H. Conrad, Deutsche Rechtsgeschichte, I (21962), 402. 
' 7 Ober die Lehre der Pariser bzw. Bologneser Schule, vgl. ]. Freisen, Geschichte des kanoni­

schen Eherechts bis zum Verfall der Glossenliteratur (Paderborn 1893/1963), 810 ff. Plöchl, 
a. a. 0., II, 306, vertritt in bezug auf die Ehelehre Gratians eine von der herrschenden 
Lehre abweichende Auffassung. 
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Wenn 3 nach den näheren Gründen gefragt WIT!  d, die heute gen die absolute
Unauflöslichkeit der vollzogenen Christenehe 1Ns Treffen geführt werden, WT eine
Reihe ONn gumenten vorgebracht : icht wen]! dieser Argumente gehen davon aQUS,
Jaß die der Kirche sich auch auf die Lösung der geschlossenen und voll-
zZOgenen Christenehe erstreckei8. Von der Schlüsselgewalt, zu binden und Z lösen,
6e1 aych die vollzogene Christenehe nicht ausgeNOMMEN. Wenn die Kirche bestimmt
habe, aß 61 iıhre Binde- und Lösegewalt nicht auf cdie vollzogene Christenehe Il-

wende, habe S1e sich damit edigli vorläufig cdie ände gebunden; PS stehe aber
aus ihrer Macht, die Schlüsselgewalt e1nes ages auch auf die Rede stehende
Kategorie V Ehen auszudehnen??.
Als Argument diese Ansicht wird iunter anderem die vorsichtige Formulierung
des auf die rage von Scheidung und Wiederverheiratun: bezugnehmenden Kanons
des Trienter Konzils S Treffen geführt, die enigegen der ursprünglich geplanten
Fassung auf Intervention des venezianischen ogen eiıne, wie Denzinger-Schön-
metzer Enchiridion Symbolorum ©5 ausdrücken „„mMltior damnationis formula‘>0
umgeprägt wurde, un die Scheidungsgewohnheiten der damaligen Königreich
Venezien ,  a  gen orthodoxen Griechen nicht csehr ißkredit bringen.
Während n die ursprüngliche Formel gelautet hatte, daß derjenige 1mM Banne
sel, der die Behauptung aufstelle, Fhebruchs e1ines Partners k:  onne  . die Ehe
geschieden werden und wenıgstens dem unschuldigen Teil stünde die Möglichkeit
einer Wiederverheiratung offen, autete die endg  ge Fassung folgendermaßen:
„Wenn jeman behauptet, dafß die Kirche im Irrtum sel, 6]1e lehrt, l aß nach
der vangelischen und apostolischen Oktrin Ehebruchs das Eheband nicht
gelöst werden könne, und beide Partner, auch der 1111 Ehebruch unschuldige, Z Leb-
zeıt: des anderen eıne neue Ehe schließen können, und der Mann, der nach
Entlassung ehebrecherischen Frau, bzw. die Frau, die nach Entlassung ihres ehe-
brecherischen Mannes eine NeE Ehe eingeht, celbst die Ehe bricht, sel @1 Banne®1.“

O’Connor, a.a. O., O’Connor unterscheidet des näheren zwischen der Gewalt der
Kirche in 2C} primo und ac secundo. In aCc  x prımo erstrecke cich die inde- und
Lösegewalt auch auf die vollzogene Christenehe; ac  r secundo habe die Kirche bisher
HNUur von Binde-, nicht aber von ihrer Lösegewalt Gebrauch gemacht. @1 auch nich:  .
u erwarten, d  9 die che angesichts der Symbolhaftigkeit der christlichen Ehe von ihrer
sungsbefugnis Gebrauch ache Vg ZUum anzen Navarrete,
C;anz pointiert Oormuliert vA B. arlan „1OuUs les mariages, COMPpTIS le mariage
chr‘  etien consomme, tombent le DOUVOILF des clefs donne Par le Christ ä Eglise
Gi L’Eglise decidait Jjour de rompre le marıage atum consummatum, Comme elle
dissout les marljages, seraıt O]  DU AVEC la mMmeme  H3 autorite Ci:  VINe.  ar In RDC
(1967),

Denzinger Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, Definitonum et Declarationum
de rebus fidei et MOFUHMY([ Nr 1807.
Denzinger - Schönmetzer, Nr. 15807, Zur Frage der Bedeutung der endgültigen Formel des
Jri  ter Konzils im Hinblick auf die Praxis der orijentalischen Kirchen vgl Domboaois,

O., 109 Bei der konkreten Formulierung des tridentinischen Kanons ist auch die
ontroverse über die rage der Ehescheidung auf dem Unionskonzil von Florenz (1439)
ZUu berücksichtigen. Papst Eugen ließ „Wäar nach Beendigung der Unionsverhandlungendie griechischen Bischöfe sich kommen und hnen VOT, die Ehescheidung G@1 einer
der 'unkte der grie  en Praxis, der gebessert werden IMUSSse. ] Bischöfe antworteten,
hierzu könnten cie nichts SageCll, ohne si|  - mit ihren Amtsgenossen und dem Kaiser zu
beraten; doch ihrer Meinung nach ame  - 252e2s5 Verlangen, celbst wWwenn 1an als
berechtigt unterstellen wollte, der ganzen echischen ungelegen. Außerdem
ließen sie Scheidungen ILUF 5 schwerwiegenden ZU Daraufhin wurde die
rage überhaupt icht mehr behandelt ] ist hier festzustellen, auch das Triden-
tinum die Scheidungspraxis der Griechen nicht untersagte. Bis ins 19, ahrhundert herauf
hat Kom die von der lateinischen abweichende TAX15s der en Orientalen eduldet,

cheidung und Wiederverheiratun schwerwiegenden ründen gestattet. Vgl.
Joyce, christliche Ehe (Leipzig 1' 346. Rousseau, Scheidung und Wieder-

heirat 1im ()sten und esten, ..  m- Concilium O  6

125

Wenn nun nach den näheren Gründen gefragt wird, die heute gegen die absolute 
Unauflöslichkeit der vollzogenen Christenehe ins Treffen geführt werden, so wird eine 
Reihe von Argumenten vorgebracht: Nicht wenige dieser Argumente gehen davon aus, 
daß die Vollmacht der Kirche sich auch auf die Lösung der geschlossenen und voll­
zogenen Christenehe erstrecke48• Von der Schlüsselgewalt, zu binden und zu lösen, 
sei auch die vollzogene Christenehe nicht ausgenommen. Wenn die Kirche bestimmt 
habe, daß sie ihre Binde- und Lösegewalt nicht auf die vollzogene Christenehe an­
wende, so habe sie sich damit lediglich vorläufig die Hände gebunden; es stehe aber 
durchaus in ihrer Macht, die Schlüsselgewalt eines Tages auch auf die in Rede stehende 
Kategorie von Ehen auszudehnen49• 

Als Argument für diese Ansicht wird unter anderem die vorsichtige Formulierung 
des auf die Frage von Scheidung und Wiederverheiratung bezugnehmenden Kanons 
des Trienter Konzils ins Treffen geführt, die entgegen der ursprünglich geplanten 
Fassung auf Intervention des venezianischen Dogen in eine, wie Denzinger-Schön­
metzer im Enchiridion Symbolorum es ausdrücken „mitior damnationis formula"50 

umgeprägt wurde, um die Scheidungsgewohnheiten der im damaligen Königreich 
Venezien ansässigen orthodoxen Griechen nicht zu sehr in Mißkredit zu bringen. 
Während nämlich die ursprüngliche Formel gelautet hatte, daß derjenige im Banne 
sei, der die Behauptung aufstelle, wegen Ehebruchs eines Partners könne die Ehe 
geschieden werden und wenigstens dem unschuldigen Teil stünde die Möglichkeit 
einer Wiederverheiratung offen, lautete die endgültige Fassung folgendermaßen: 
„Wenn jemand behauptet, daß die Kirche im Irrtum sei, wenn sie lehrt, daß nach 
der evangelischen und apostolischen Doktrin wegen Ehebruchs das Eheband nicht 
gelöst werden könne, und beide Partner, auch der am Ehebruch unschuldige, zu Leb­
zeiten des anderen keine neue Ehe schließen können, und daß der Mann, der nach 
Entlassung seiner ehebrecherischen Frau, bzw. die Frau, die nach Entlassung ihres ehe­
brecherischen Mannes eine neue Ehe eingeht, selbst die Ehe bricht, so sei er im Banne51.'' 

' 8 O'Connor, a. a. 0., 692 ff. O'Connor unterscheidet des näheren zwischen der Gewalt der 
Kirche in actu primo und in actu secundo. In actu primo erstrecke sich die Binde- und 
Lösegewalt auch auf die vollzogene Christenehe; in actu secundo habe die Kirche bisher 
nur von ihrer Binde-, nicht aber von ihrer Lösegewalt Gebrauch gemacht. Es sei auch nicht 
zu erwarten, daß die Kirche angesichts der Symbolhaftigkeit der christlichen Ehe von ihrer 
Lösungsbefugnis Gebrauch mache. - Vgl. zum Ganzen Navarrete, 422. 

' 9 Ganz pointiert formuliert z. B. R. Charland: ,,Tous les mariages, y compris le mariage 
chretien consomme, tombent sous le pouvoir des clefs donne par le Christ a son Eglise. 
Si L'Eglise decidait un jour de rompre le mariage ratum et consummatum, comme elle 
dissout les autres mariages, il serait rompu avec la meme autorite divine." In: RDC 17 
(1967), 43. 

50 H. Denzinger - A. Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, Definitonum et Declarationum 
de rebus fidei et morum, 321963, Anm. zu Nr. 1807. 

151 Denzinger - Schönmetzer, Nr. 1807. Zur Frage der Bedeutung der endgültigen Formel des 
Trienter Konzils im Hinblick auf die Praxis der orientalischen Kirchen vgl. Dombois, 
a. a. 0., 109. Bei der konkreten Formulierung des tridentinischen Kanons ist auch die 
Kontroverse über die Frage der Ehescheidung auf dem Unionskonzil von Florenz (1439) 
zu berücksichtigen. Papst Eugen IV. ließ zwar nach Beendigung der Unionsverhandlungen 
die griechischen Bischöfe zu sich kommen und trug ihnen vor, die Ehescheidung sei einer 
der Punkte der griechischen Praxis, der gebessert werden müsse. Die Bischöfe antworteten, 
hierzu könnten sie nichts sagen, ohne sich mit ihren Amtsgenossen und dem Kaiser zu 
beraten; doch ihrer Meinung nach käme dieses Verlangen, selbst wenn man es als 
berechtigt unterstellen wollte, der ganzen griechischen Kirche höchst ungelegen. Außerdem 
ließen sie Scheidungen nur aus schwerwiegenden Gründen zu. Daraufhin wurde die 
Frage überhaupt nicht mehr behandelt. - Es ist hier festzustellen, daß auch das Triden­
tinum die Scheidungspraxis der Griechen nicht untersagte. Bis ins 19. Jahrhundert herauf 
hat Rom die von der lateinischen abweichende Praxis der unierten Orientalen geduldet, 
die Scheidung und Wiederverheiratung aus schwerwiegenden Gründen gestattet. Vgl. 
G. H. ]oyce, Die christliche Ehe (Leipzig 1932), 346. 0. Rousseau, Scheidung und Wieder­
heirat im Osten und im Westen, in: Concilium 6 (1967), 330. 
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Damit werde aber, D unter anderem Jimenez-Urresti feststellte, I rienter onzil
lediglich die sogenannte Auflösbarkeit der Ehe ausgeschlossen, d werde
gesagt PS dem Ehegatten untersagt Sel, VvVon sich ihre Ehe Zu ennen und

Verbindung schreiten ichts Ö jedoch ber die äußere Auflöslichkeit®?
der Ehe h über die der Kirche bezug auf sämtliche Ehen zukommende
Gewalt, bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen dergestalt trennen, daß jedem
der beiden Partner der Weg zZzu £1Netr ]  S Eheschließung INITt ; Dritten offen-
stehe®3 Das Konzil habe SI also ke  ıner Weise festgelegt, und onne  .. mithin
dem in Rede stehenden Kanon nicht gefolgert werden, 9-  Pn auch das mMairımonıum
ratum et CONSUuMMaAatUum unter die den Nachfolgern des Apostels etrus ZUS;  en
Schlüsselgewalt talle54
Wenn die katholische Kirche heute die vollzogene Christenehe unauflöslich
erkläre, dies nicht onsequenz US e unveränderlichen Satz des göttlichen
Rechts, csondern stelle lediglich posıtıve estse  g der Kirche dar, der-
zufolge die ihr übertragene und sich auch auf die vollzogene Christenehe
streckende Schlüsselgewalt durch mehrere Jahrhunderte hindurch einfach -  en ZUT

wendung gebracht habe 125 bedeute aber keineswegs, die Kirche nich  r .
ages ihre Meinung andern onne  .. Dazu könnte angesichts der geänderten gesell-
schaftlichen Voraussetzungen gedrängt werden Während nämlich früher die Ehen
auch aufgrund der die Scheidung weitgehend eindämmenden und SOBar ausschließen:
den Bes  ungen des cstaatlichen bzw aufgrund sonstiger Voraussetzungen

viel größere Gtabilität aufwiesen, hat heute einfach den Zerfall hohen
Prozentsatzes VO  — Ehen ZUr enntnis zZu nehmen®

Steininger geht Buch dessen Titel „Auflösbarkeit unauflöslicher Ehen
schon die Grun:  en : ÄArgumentation angibt VvVon der Tatsache aus, A  q  laß

Ehe eigentlich auch durch den nich:  . gelöst werden onne Der Tod bedeute
den Christen ja -  p Ende, sondern Anfang Lebens Er nicht Zer-

der Natur, sondern deren Umwandlung, WOTAauUs sich ergebe, das Eheband
durch den Tod lediglich „gewandelt“, aber icht ZerstiÖr werde®® Dies drücke sich

darin die Kirche die weit:! Ehe Verwitweten eigentlich etwas
g  en IN Gehöriges empfunden habe®7 Dem Tod omme also, Steininger, nich:  en
schon von selbst die Funktion S automatischen rechtlichen Ösung des Ehebandes
ZU, sondern habe HUr die Bedeutung E wichtigen Grundes, n dessentwillen die
Fhe gelöst werden l  Onne  I Mit anderen Worten Nach Steininger 1öst der Tod nich:  er{ die
Ehe, sondern 1st Voraussetzung, „Scheidung der Ehe ausgesprochen werden
k  onne'  ..  58 Nun gebe aber Umstände, die auf den Betroffenen schwerwiegende
Auswirkungen haben VV der Tod Partners Und ese Umstände könnten
genausogut „Scheidungsgründe” Betracht kommen; etwa P1N« bald nach der
Eheschließung auftretende ıunheilbare Geisteskrankheit, die den Aufenthalt
geschlossenen Anstalt notig und jeden weıteren menschlichen Kontakt mıiıt dem
gesunden Ehegatten unmöglich -  en Gelbstverständlich auch das Festhalten a
der Unauflöslichkeit diesen Fällen das Vollkommenere:; aber dieses Vollkommenere

doch lediglich ein Zielgebot das ebensowenig C andere Forderungen der Berg-

Zu den Begriften innere und äußere Auflösbarkeit bzw. Unauflöslichkeit vgl Hansteın,
anonisches herecht,
imenez - Urresti, La problematica, 325

54 erKorr 22, (1968) 577
Carbonnier, statistique du divorce, i11l; RDC 271 (1971),
Steininger, uflösbarkeit unauflöslicher Ehen, Graz 1968, 4U.

5 Plöchl, I, 292., Vgl dazu auch CIC S 1142
Steininger, O.,
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Damit werde aber, wie unter anderem Jimenez-Urresti feststellte, vom Trienter Konzil 
lediglich die sogenannte innere Auflösbarkeit der Ehe ausgeschlossen, d. h., es werde 
gesagt, daß es dem Ehegatten untersagt sei, von sich aus ihre Ehe zu trennen und zu 
einer neuen Verbindung zu schreiten. Nichts sei jedoch über die äußere Auflöslichkeit52 

der Ehe ausgesagt, d. h. über die der Kirche in bezug auf sämtliche Ehen zukommende 
Gewalt, sie bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen dergestalt zu trennen, daß jedem 
der beiden Partner der Weg zu einer neuen Eheschließung mit einem Dritten offen­
stehe53. Das Konzil habe sich also in keiner Weise festgelegt, und es könne mithin aus 
dem in Rede stehenden Kanon nicht gefolgert werden, daß nicht auch das matrimonium 
ratum et consummatum unter die den Nachfolgern des Apostels Petrus zustehende 
Schlüsselgewalt falle54• 

Wenn die katholische Kirche heute die vollzogene Christenehe für unauflöslich 
erkläre, so sei dies nicht Konsequenz aus einem unveränderlichen Satz des göttlichen 
Rechts, sondern stelle lediglich eine rein positive Festsetzung der Kirche dar, der­
zufolge sie die ihr übertragene und sich auch auf die vollzogene Christenehe er­
streckende Schlüsselgewalt durch mehrere Jahrhunderte hindurch einfach nicht zur 
Anwendung gebracht habe. Dies bedeute aber keineswegs, daß die Kirche nicht eines 
Tages ihre Meinung ändern könne. Dazu könnte sie angesichts der geänderten gesell­
schaftlichen Voraussetzungen gedrängt werden. Während nämlich früher die Ehen 
auch aufgrund der die Scheidung weitgehend eindämmenden und sogar ausschließen­
den Bestimmungen des staatlichen Rechts bzw. aufgrund sonstiger Voraussetzungen 
eine viel größere Stabilität aufwiesen, hat man heute einfach den Zerfall eines hohen 
Prozentsatzes von Ehen zur Kenntnis zu nehmen55• 

V. Steininger geht in seinem Buch, dessen Titel „Auflösbarkeit unauflöslicher Ehen11 

schon die Grundlinien seiner Argumentation angibt, von der Tatsache aus, daß 
eine Ehe eigentlich auch durch den Tod nicht gelöst werden könne. Der Tod bedeute 
für den Christen ja nicht Ende, sondern Anfang eines neuen Lebens. Er sei nicht Zer­
störung der Natur, sondern deren Umwandlung, woraus sich ergebe, daß das Eheband 
durch den Tod lediglich „gewandelt", aber nicht zerstört werde511• Dies drücke sich 
u. a. darin aus, daß die Kirche die zweite Ehe eines Verwitweten als eigentlich etwas 
nicht ganz Gehöriges empfunden habe57• Dem Tod komme also, so Steininger, nicht 
schon von selbst die Funktion einer automatischen rechtlichen Lösung des Ehebandes 
zu, sondern er habe nur die Bedeutung eines wichtigen Grundes, um dessentwillen die 
Ehe gelöst werden könne. Mit anderen Worten: Nach Steininger löst der Tod nicht die 
Ehe, sondern ist Voraussetzung, daJi eine „Scheidung" der Ehe ausgesprochen werden 
könne58• Nun gebe es aber Umstände, die auf den Betroffenen ähnlich schwerwiegende 
Auswirkungen haben wie der Tod eines Partners. Und diese Umstände könnten 
genausogut als „Scheidungsgründe" in Betracht kommen; etwa eine bald nach der 
Eheschließung auftretende unheilbare Geisteskrankheit, die den Aufenthalt in einer 
geschlossenen Anstalt nötig und jeden weiteren menschlichen Kontakt mit dem 
gesunden Ehegatten unmöglich macht. Selbstverständlich sei auch das Festhalten an 
der Unauflöslichkeit in diesen Fällen das Vollkommenere; aber dieses Vollkommenere 
sei doch lediglich ein Zielgebot, das - ebensowenig wie andere Forderungen der Berg-

112 Zu den Begriffen innere und äußere Auflösbarkeit bzw. Unauflöslichkeit vgl. H. Hanstein, 
Kanonisches Eherecht, 31953, 24. 

13 ]imenez- Urresti, La problematica, 325. · 
54 HerKorr 22, (1968) 577 f. 
55 ]. Carbonnier, La statistique du divorce, in: RDC 21 (1971), 11 ff. 
111 V. Steininger, Auflösbarkeit unauflöslicher Ehen, Graz 1968, 40. 
57 Plöchl, II, 292. Vgl. dazu auch CIC can. 1142. 
58 Steininger, a. a. 0., 46. • 
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predigt nicht allen Menschen unter allen Umständen als verpflichtendes Rechtsgebot
auferlegt werden Onn!
Einen völlig] Ansatz dieser rage zeigt die Diskussion des ymposiums, das
1967 an der Notre-Dame-University (Indiana, USA) tattfand emnach 621 die nauftf-
Sslichkeit der Ehe überhaupt eın aufßen kommendes Gesetz, auch eın göttliches
Gesetz, sondern werde Von den Ehegatten kraft der Erlösung Christi „gemacht“ oder
gegebenenfalls auch nicht gemacht. Kein Gesetz onne  . die Unauflöslichkeit hervor-
bringen, noch, IU 61e besteht, aufheben. Wenn nun cdie Unauflöslichkeit eiıner
konkreten Ehe durch den Willen des einen oder beider Partner icht mehr bestehe,
onne  .. S1€e auch kein von außen kommendes Gesetz hervorbringen. Eine durch die
Kirche erfolgte Lösung dieser bereits VOo innen her aufgelösten Ehe bedeutet daher 1UFX

noch die Anerkennung eınes atsächlich bereits ein!  etenen Zustandes®,
Fine grundsätzliche Neubesinnung auf den Tatbestand der Fhekonsummation fordern

iınnegan und Bernhard. Während nämlich der bisherigen Lehre und
Rechtsprechung der Grundsatz dominierte, lafd e1ne einmalige „‚copula perfecta” die
Tatsache des Ehevollzugs und damit die absolute Unauflöslichkeit der Christenehe
Folge habe®l (ein ausgesprochen statisch-dinglicher Aspekt), wird von den beiden
Autoren radikales Umdenken Richtung auf einen dynamisch-personalen Begriff
der Eingehung und des Vollzugs der Ehe gefordert. Nach Finnegan genu das
matrımonıum ratum mu  cht, beide Partner getauft sejen, sondern muß auch ZU-

gleich feststehen, lafs S1€e 3 religiösen Beweggründen heiraten. Dadurch, s1e
sich ZUr Symbolik ihrer Ehe als e1nes Abbildes der ereinigung Christi mıf
se1ıner Kirche bekennen, wollen S1e die christliche Gemeinde größerer Treue In der
Liebe anspOmnen. Für den Tatbestand der Konsummation genüge nich  n clie Tatsache der
copula carnalis sich, sondern ce1l eine psychologische Konsummation erforder-

die geistige Vereinigung der Ehegatten ihrem ganzheitlichen Aspekt®,
ähnlicher Weise unterscheidet Bernhard zwischen dem „marıage instaure”

und dem „marijage consacre“. Unter dem marıage instaure ware die Tatsache
verstehen, die Kontrahenten sich Eingehung einer religiösen Ehe durch
Jawort verpflichten, wobei s1e nicht 1Ur die fundamentale Unauf£löslichkeit der Ehe
bejahen, sondern sich zugleich verpflichten, ihr Möglichstes zu tun, II zZzu einer inner-

und äußerlich unauflöslichen Ehe Zu gelangen Solange aber die Fheleute nicht
wirkli Zu einer t+iefen Lebens- und Liebesgemeinschaft gelangt selen, onne  . INarı
Ve( keinem marlage CONsacre sprechen hes bedeute insbesondere, die bloß
„begonnene Eh ell mariage instaure) von der Kirche bei Vorliegen bestimmter ründe

Steininger, O., In chtung geht die Lösung, die aring vorschlägt.
Vgl } Häring, Internal Forum Solutions tOo insoluble marrlilage Ci  ' ın Uurns' 20 (1970)
21  z

60 Huizing, Unauflöslichkei der Ehe in der Kirchenordnung, -  o Concilium 1968), 56
Ein bedeutsames weıchen VOoO  - der herkömmlichen Auffassung ber den Tatbestand der
Ehekonsummation erı Tobin, Homosexuality and Marriage. nonical Evalua-
tion of the Relationship f Homosexuality LO the of Marrlage the Light of
Recent Rotal Jurisprudence, Ome 196d, 196 In einem Fall, vv der physische Vollzug
der Ehe durch einen homosexuell veranlagten Mannn MUuUrT: unter Einfluß VvVonmn den Vernunft-
gebrauch ausschaltenden rogen erreicht werden konnte, entscnie: die ota zunächst
auf Inkonsummation, da für den Tatbestand des Ehevollzuges eın „ aCtus humanus  M erfor-
derlich sel, eın bloßer ‚aACtus OmMnus  4 pegen B-  er genüge. aps! 1US AXIL schien
nächst geneigt, d Dispens Nichtvo:  ges gewähren, legte aber den Fall dem

ffizium VOT, das auf die Tage matrimonium haberi debeat inconsummatum,
G1 essentialia elementa copulae posita sunt conliuge, qui ad unionem sexualem non peL-

tive'  ‚r rtetie und auf ese eise die Rotaentscheidung widerrief.
venit nNıSsı dhibitis ediis aphrodisiacis, rationis LUIN aCc intercipientibus?” mit „Nega-

innegan, When Marriage Indissoluble? Reflections (_ontemporary Under-
standing of Ratified and Consummated arrlage, Jurist 28 1968), 309
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predigt - nicht allen Menschen unter allen Umständen als verpflichtendes Rechtsgebot 
auferlegt werden könne59• 

Einen völlig neuen Ansatz in dieser Frage zeigt die Diskussion des Symposiums, das 
1967 an der Notre-Dame-University (Indiana, USA) stattfand. Demnach sei die Unauf­
löslichkeit der Ehe überhaupt kein von außen kommendes Gesetz, auch kein göttliches 
Gesetz, sondern werde von den Ehegatten kraft der Erlösung Christi „gemacht" oder 
gegebenenfalls auch nicht gemacht. Kein Gesetz könne die Unauflöslichkeit hervor­
bringen, noch, wenn sie besteht, aufheben. Wenn nun die Unauflöslichkeit in einer 
konkreten Ehe durch den Willen des einen oder beider Partner nicht mehr bestehe, 
könne sie auch kein von außen kommendes Gesetz hervorbringen. Eine durch die 
Kirche erfolgte Lösung dieser bereits von innen her aufgelösten Ehe bedeutet daher nur 
noch die Anerkennung eines tatsächlich. bereits eingetretenen Zustandes80• 

Eine grundsätzliche Neubesinnung auf den Tatbestand der Ehekonsummation fordern 
J. T. Finnegan und J. Bernhard. Während nämlich in der bisherigen Lehre und 
Rechtsprechung der Grundsatz dominierte, daß eine einmalige „copula perfecta" die 
Tatsache des Ehevollzugs und damit die absolute Unauflöslich.keit der Christenehe zur 
Folge habe61 (ein ausgesprochen statisch-dinglicher Aspekt), wird von den beiden 
Autoren ein radikales Umdenken in Richtung auf einen dynamisch-personalen Begriff 
der Eingehung und des Vollzugs der Ehe gefordert. Nach Finnegan genügt für das 
matrimonium ratum nicht, daß beide Partner getauft seien, sondern es muß auch zu­
gleich feststehen, daß sie aus religiösen Beweggründen heiraten. Dadurch, daß sie 
sich bewußt zur Symbolik ihrer Ehe als eines Abbildes der Vereinigung Christi mit 
seiner Kirche bekennen, wollen sie die duistliche Gemeinde zu größerer Treue in der 
Liebe anspornen. Für den Tatbestand der Konsummation genüge nicht die Tatsache der 
copula carnalis an sich, sondern es sei eine psychologische Konsummation erforder­
lich, d. h. die geistige Vereinigung der Ehegatten in ihrem ganzheitlichen Aspekt62• 

In ähnlicher Weise unterscheidet J. Bernhard zwischen dem „mariage instaure" 
und dem „mariage consacre". Unter dem mariage instaure wäre die Tatsache zu 
verstehen, daß die Kontrahenten sich zur Eingehung einer religiösen Ehe durch ihr 
Jawort verpflichten, wobei sie nicht nur die fundamentale Unauflöslichkeit der Ehe 
bejahen, sondern sich zugleich verpflichten, ihr Möglichstes zu tun, um zu einer inner­
lich und äußerlich unauflöslichen Ehe zu gelangen. Solange aber die Eheleute nicht 
wirklich zu einer tiefen Lebens- und Liebesgemeinschaft gelangt seien, könne man 
von keinem mariage consacre sprechen. Dies bedeute insbesondere, daß die bloß 
„begonnene Ehe" {mariage instaure) von der Kirche bei Vorliegen bestimmter Gründe 

119 Steininger, a. a. 0., 77 ff. - In ähnliche Richtung geht die Lösung, die Häring vorschlägt. 
Vgl. B. Häring, Interna! Forum Solutions to insoluble marriage cases, in: Jurist 20 (1970) 
21 ff. 

00 P. Huizing, Unauflöslichkeit der Ehe in der Kirchenordnung, in: Concilium 4 (1968), 582 ff. 
01 Ein bedeutsames Abweichen von der herkömmlichen Auffassung über den Tatbestand der 

Ehekonsummation berichtet W. ]. Tobin, Homosexuality and Marriage. A Canonical Evalua­
tion of the Relationship of Homosexuality to the Validity of Marriage in the Light of 
Recent Rotal Jurisprudence. Rome 1964, 196 ff.: In einem Fall, wo der physische Vollzug 
der Ehe durch einen homosexuell veranlagten Mann nur unter Einfluß von den Vernunft­
gebrauch ausschaltenden Drogen erreicht werden konnte, entschied die 5. R. Rota zunäch,;t 
auf Inkonsummation, da für den Tatbestand des Ehevollzuges ein „actus humanus" erfor­
derlich sei, ein bloßer „actus hominis" hingegen nicht genüge. Papst Pius XII. schien zu­
nächst geneigt, die Dispens wegen Nichtvollzuges zu gewähren, legte aber den Fall dem 
HI. Offizium vor, das auf die Frage: ,,An matrimonium haberi debeat inconsummatum, 
si essentialia elementa copulae posita sunt a coniuge, qui ad unionem sexualem non per­
venit nisi adhibitis mediis aphrodisiacis, rationis usum actu intercipientibus7" mit „Nega­
tive" antwortete und auf diese Weise die Rotaentscheidung widerrief. 

u ]. T. Finnegan, When is a Marriage Indissoluble7 Reßections on a Contemporary Under­
standing of a Ratified and Consummated Marriage, in: Jurist 28 (1968), 309 ff. 
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gelöst werden oNne.,  . solche ründe die Ösung VO Ehen Gc@e1l insbesondere
deren totale Zerrüttung anzusprechen®S,

diesem Zusammenhang ıst Zu bemerken, 30 schon wiederholt die automatische
Junktimierung von Taufe auf der einen und Sakramentalität der Ehe auf der anderen
Ceite kritisiert wurde. Gt Kelleher insbesondere meint, ©5 sel unrealistisch, wern die
irche mit solcher Sicherheit annımmt, jede Ehe zumindest die zwischen zwel
Getauften grundsätzlich der Einheit ZWIS!  e  chen Chris  g und seiner Kirche
sel, Es ce1 unrealistisch, venn die Kirche die bloße Tatsache des Taufaktes als aus-
schlaggebenden Faktor betrachtet, von dem ihre Entscheidung abhängt, ob jemand
einer zerrutteten Ehe befreit werden kann oder nicht. Die heutige Tendenz, die
Taufe ynamisch zu sehen, als freie und personale Entscheidung Christus SOWIE
eın die Gemeinschaft betreffendes Ereignis, ech!‘ zZ1 dieser Praxis, die reine
Tatsache des Getauftseins Angelpunkt der Entscheidung oder BCN cdie
Scheidung zZu machen®*.
Ebenso unrealistisch ist aber die Präsumption des 1014, der e1ine Rechtsgunst
die Ehe dem Sinne enthält, immer dann, wenn eine Fhe Zwel Christen in
der gehörigen Form geschlossen WIT  d, von Rechts anl  INIMNEN werden muß,

handle sich un eine gültige Ehe, der kein wesentliches Tatbestandsmerkmal mangelt.
Insbesondere wird In Rechts wegen aNngeNONUNEN, d  laß völlig fohlerfreier Ehe-
konsens vorliege, WAas SOVI! bedeutet, daß keiner der Ehepartner durch posıtıven
Willensakt e1nes der Ehegüter (Nachkommenschaft, JTreue, Unauflöslichkeit) n
geschlossen habe D  Hese gesetzliche Präsumption findet heute oftmals keinen genügen-
den der Wirklichkeit mehr® Man könnte sich fragen, die
erwähnte Präsumption des fehlerfreien Ehekonsenses bei den Tausenden vVon Ehen
für einen Sinn haben soll, die eute allenthalben Jugendlichen eingegangen
werden, oft als sogenannte Mußehen, und die nach kürzester Zeit einfach der
totalen Unfähigkeit der beiden scheitern, iber die Geschlechtsgemeinschaft
1Naus eın wirkli gemeinsames Leben zu führen Es dürfte den seıit der Promulgation
des CIC doch wesentlich geänderten gesellschaftlichen Voraussetzungen nich‘  en mehr ent-
Spr  en, wWe: S allen diesen Fällen den Erweis des mangelnden Fhewillens
eines oder gegebenenfalls beider artner die komplizierten Beweisregeln des
ONIS! Rech binden wollte$®.
Abgesehen davon zeichnet das kanonische Recht, als Objekt des Ehe-
konsenses lediglich die Übertragung der „„aCtus aptı ad prolis generationem“”
betrachtet, Ur äußerst grobes, beinahe nar Bild der Gesamtwirklichkeit Fhe.
Von daher ommt auch, das kanonische Recht nahezu ausschließlich den physi-
schen Geschlechtsakt iterium für den Vollzug eEinNer Ehe macht®7 Experten der
verschiedenen Fächer sind heute überzeugt, die Ehe erst dann vollzogen ist, VEIL
beide existentielles, wirkli personales Verhältnis Mann und Tau
zueinander gefunden haben®
63 T Bernhard, Reinterpretation (existentielle et dans la foi) de la legislation canonique

concernant l’indissolubilite du marilage chretien, R DC 271 1971), 26 Der Verfasser
ll freili Lösung der Ehe in solchen Fällen -  er als ein striktes Rech:  x der Ehegatten
auffassen, sondern erblickt darin eg1ne Anwendung des Prinzips der Okonomie durch
Kirche. z O., 270.

eilegher, Das Problem der zerrütteten Ehe, avid-Schmalz, a d O., 37
elleher, anon 1014 and American Culture, Jurist 28 (1968),

en  S  D Einen C unbedeutenden Ansatz ZUr Korrektur des gegenwärtigen Eheprozeßrechts, das
fast ausschließlich AAn ftavorem vinculi” konstruiert ist, ich den Entwürten der
„Pontificia Commissio Codici Iuris Onic recognoscendo”. Vg + dazu Communicatio-

2 (1970),
Cappello, Tractatus canonico-moralis sacramentis, V, 1950, 38 hierzu in

bezug auf unterschiedliche Auffassung zwischen der |Rll? und dem Officium

Anm. 6L1.  Kelleher, Das Problem der zerrütteten Ehe, 37
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gelöst werden könne. Als solche Gründe für die Lösung von Ehen sei insbesondere 
deren totale Zerrüttung anzusprechen68• 

In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, daß schon wiederholt die automatische 
Junktimierung von Taufe auf der einen und Sakramentalität der Ehe auf der anderen 
Seite kritisiert wurde. St. J. Kelleher insbesondere meint, es sei unrealistisch, wenn die 
Kirche mit solcher Sicherheit annimmt, daß jede Ehe - zumindest die zwischen zwei 
Getauften - grundsätzlich ein Abbild der Einheit zwischen Christus und seiner Kirche 
sei. Es sei unrealistisch, wenn die Kirche die bloße Tatsache des Taufaktes als aus­
schlaggebenden Faktor betrachtet, von dem ihre Entscheidung abhängt, ob jemand von 
einer zerrütteten Ehe befreit werden kann oder nicht. Die heutige Tendenz, die 
Taufe dynamisch zu sehen, als freie und personale Entscheidung für Christus sowie als 
ein die Gemeinschaft betreffendes Ereignis, passe schlecht zu dieser Praxis, die reine 
Tatsache des Getauftseins zum Angelpunkt der Entscheidung für oder gegen die 
Scheidung zu machen64• 

Ebenso unrealistisch ist aber die Präsumption des can. 1014, der eine Rechtsgunst für 
die Ehe in dem Sinne enthält, daß immer dann, wenn eine Ehe von zwei Christen in 
der gehörigen Form geschlossen wird, von Rechts wegen angenommen werden muß, 
es handle sich um eine gültige Ehe, der kein wesentliches Tatbestandsmerkmal mangelt. 
Insbesondere wird von Rechts wegen angenommen, daß ein völlig fehlerfreier Ehe­
konsens vorliege, was soviel bedeutet, daß keiner der Ehepartner durch positiven 
Willensakt eines der Ehegüter (Nachkommenschaft, Treue, Unauflöslichkeit) aus­
geschlossen habe. Diese gesetzliche Präsumption findet heute oftmals keinen genügen­
den Anhaltspunkt in der Wirklichkeit mehr65• Man könnte sich fragen, was die 
erwähnte Präsumption des fehlerfreien Ehekonsenses bei den Tausenden von Ehen 
für einen Sinn haben soll, die heute allenthalben von Jugendlichen eingegangen 
werden, oft als sogenannte Mußehen, und die nach kürzester Zeit einfach an der 
totalen Unfähigkeit der beiden Partner scheitern, über die Geschlechtsgemeinschaft 
hinaus ein wirklich gemeinsames Leben zu führen. Es dürfte den seit der Promulgation 
des CIC doch wesentlich geänderten gesellschaftlichen Voraussetzungen nicht mehr ent­
sprechen, wenn man in allen diesen Fällen den Erweis des mangelnden Ehewillens 
eines oder gegebenenfalls beider Partner an die komplizierten Beweisregeln des 
kanonischen Rechts binden wollte66• 

Abgesehen davon zeichnet das kanonische Recht, wenn es als Objekt des Ehe­
konsenses lediglich die Obertragung der „actus per se apti ad prolis generationem" 
betrachtet, nur ein äußerst grobes, beinahe naives Bild der Gesamtwirklichkeit Ehe. 
Von daher kommt es auch, daß das kanonische Recht nahezu ausschließlich den physi­
schen Geschlechtsakt zum Kriterium für den Vollzug einer Ehe macht67• Experten der 
verschiedenen Fächer sind heute überzeugt, daß die Ehe erst dann vollzogen ist, wenn 
beide Partner ein existentielles, wirklich personales Verhältnis als Mann und Frau 
zueinander gefunden haben68• 

03 ]. Bernhard, Reinterpretation (existentielle et dans la foi) de la legislation canonique 
concemant l'indissolubilite du mariage chretien, in: RDC 21 (1971), 269. Der Verfasser 
will freilich die Lösung der Ehe in solchen Fällen nicht als ein striktes Recht der Ehegatten 
auffassen, sondern erblid<t darin eine Anwendung des Prinzips der Ökonomie durch die 
Kirche. A. a. 0., 270. 

°' 5. ]. Kelleher, Das Problem der zerrütteten Ehe, in: David-Schmalz, a. a. 0., 37. 
015 Kelleher, Canon 1014 and American Culture, in: Jurist 28 (1968), 1 ff. 
so Einen nicht unbedeutenden Ansatz zur Korrektur des gegenwärtigen Eheprozeßrechts, das 

fast ausschließlich „in favorem vinculi" konstruiert ist, erblid<e ich in den Entwürfen der 
,,Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici recognoscendo". Vgl. dazu: Communicatio­
nes 2 (1970), 188 ff. 

07 F. M. Cappello, Tractatus canonico-moralis de sacramentis, V, 1950, 382. Vgl. hierzu in 
bezug auf die unterschiedliche Auffassung zwischen der 5. R. Rota und dem 5. Of.ficium 
Anm. 61. 

68 Kelleher, Das Problem der zerriitteten Ehe, 37. 
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möchte 1LUI Q  en detailliert auf Vorschläge eingehen, die UTr Behebung des heutigen
Dilemmas auf dem Gebiet — Ehescheidung und Wiederverheiratung schon gemacht
wurden und noch werden. e5, Q eine radikale Umgestaltung des materiellen und
formellen erechts gefordert WIr'  d, dafß mehr Ehen als bisher aufgrund VOo )  (1  p
1e1N1 eutigen Verständnis besser angepaßten Tatbeständen ungültig erklärt werden
könnten (ich Verweilise hier auf die Einbeziehung der Fälle ON arglistiger Täuschung
das geltende Eherecht®?), se1 ©5, laß Iarı bei wiederverheirateten edenen eiıne
„pastorale” Osung sucht, mıit deren Hilfe die kirchli nicht geordneten Ehen
Lebenden zZzu den CSakramenten zugelassen werden könnten?? öder ähnliche SUngs-
versuche mehr.
Die brennende Frage, die p nach den gKalzZen Darlegungen geht, lautet jedoch e1in-
deutig Kann die Kirche atch die geschlossene und vollzogene Ehe lösen,  .. wıe S1e ede
andere Kategorie Ehen 1öst? Erstreckt sich ihre Schlüsselgewalt auch auf cdie hier

Rede stehenden Fälle? Unbestritten ist, lafß die heutige TaX1ls der katholischen
Kirche unbefriedigend ist, wenn 61e einer:  it den Grundsatz der Unauflöslichkeit Für
alle FEhen aufstellt, aber andererseits de tacto Nur eıne einzige Kategorie vV«e
FEhen wirkli gelten Und dies un mehr, als ese Praxis ihrer Gesamtheit
eher geejgnet ist, das Vertrauen 1ın eıne Rechtsordnung Z1 erschüttern, die wiıie
Falle des 1120 S gezeigt wurde eindeutig iber die ım echt gezogeNen
Grenzen hinausgeht, ohne ©5 jedoch notwendig finden, das dieser Praxis
diametral entgegenstehende gesatzte Recht jemals formell außer
Die Widersprüchlichkeit und drücken e5 einmal 5 mannigfachen
‚„inelegantiae iuris““, auf die Ü, Steininger sehr deutlich hinweist, bedürfen sicher-

der glättenden Hand des Gesetzgebers, dem -  zrn bloß n einen „‚Codex
repetitae praelectionis” geht, sondern dem n eine der Gituation der Kirche der
Welt und den Menschen dieser Welt angepaßten Neuschöpfung ZU ıst
ber ist die Kirche mit cdieser wenngleich unbefriedigenden Praxis an der Tenze
dessen angelangt, wWäas G1e kann?2?

eigand weIls einem sehr beachtenswerten Aufsatz darauf hin, der
Kirche schon mehrmals Prozesse der Bewußtseinsbildung gegeben habe, und ZW. in
der Art, dafß bestimmte, der Kirche 7zukommende Vollmachten zunächst lange eit
G-  er wahrgenommen wurden  J erst allmählich habe sich die Überzeugung durchgesetzt,
140 die päpstliche Schlüsselgewalt Auch die Ösung S der geschlossenen, icht
vollzogenen Ehe wıe auch die Befreiung Von einer Gelübdeverpflichtung eingeschlossen
selien. Heute sind derartige päpstliche Hoheitsakte und gäbe, und ist kein
eologe oder Kanonist, der die diesbezüglichen Vollmachten des Papstes Zweiftfel
zieht?3. ©5 hinsichtlich der rechtlichen Ordnung der Mischehen ungster eit
ebenfalls ZU einem Prozeß der Bewußtseinsbildung gekommen ist, AuUS dem der kirch-
liche Gesetzgeber seine, dem kodikarischen echt wesentlichen Punkten wider-
sprechenden Schlüsse gEeEZOgEN hat, ist jedem klar, der auch 5  z einigermaßen

Flatten, Irrtum und Täuschung bei der Eheschließung nach kanonischem Recht, ader-
born 1957, Tobin, &. O., 272

70 Meyer, nnen wiederverheiratete Geschiedene zZzu den Sakramenten zugelassen vWer-
den? In David-Schmalz, O., 269 ff., insbesondere

71 Somit Öönnte al eigentlich formulieren, die 1r vertrete mıit Ausnahme der voll-
ZOgeENeCN Christenehe den Grundsatz der Auflösbarkeit der E PIL

72 esem Sinne hat 6i  D u ius XIT in einer Ansprache im Jahre 1942 ausgesprochen:
n“ vincolo lnl matrımonio0 cristiano C cosi forte che, G  O ha ragglunto la G1 piena
sta)l CcCon 1’uso dei di:  ritti coniguali, potestä mondo, ]  PNO la ostra,
quella Ci08 fa 1Carıo Cristo, vale a rescinderlo.” 1USs A, Discorsi radiomessaggi,
Milano 1943, Navarette, a,. g O.,

78 Zur rage des Rechtscharakters solcher „Dispensen“ vgl Lederer, -

[29

VI. 

Ich möchte nun nicht detailliert auf Vorschläge eingehen, die zur Behebung des heutigen 
Dilemmas auf dem Gebiet von Ehescheidung und Wiederverheiratung schon gemacht 
wurden und noch werden. Sei es, daß eine radikale Umgestaltung des materiellen und 
formellen Eherechts gefordert wird, so daß mehr Ehen als bisher aufgrund . von unse­
rem heutigen Verständnis besser angepaßten Tatbeständen für ungültig erklärt werden 
könnten (ich verweise hier auf die Einbeziehung der Fälle von arglistiger Täuschung in 
das geltende Eherecht69), sei es, daß man bei wiederverheirateten Geschiedenen eine 
„pastorale" Lösung sucht, mit deren Hilfe die in kirchlich nicht geordneten Ehen 
Lebenden zu den Sakramenten zugelassen werden könnten 70 oder ähnliche Lösungs­
versuche mehr. 
Die brennende Frage, um die es nach den ganzen Darlegungen geht, lautet jedoch ein­
deutig: Kann die Kirche auch die geschlossene und vollzogene Ehe lösen, wie sie jede 
andere Kategorie von Ehen löst? Erstreckt sich ihre Schlüsselgewalt auch auf die hier 
in Rede stehenden Fälle? Unbestritten ist, daß die heutige Praxis der katholischen 
Kirche unbefriedigend ist, wenn sie einerseits den Grundsatz der Unauflöslichkeit für 
alle Ehen aufstellt, ihn aber andererseits de facto nur für eine einzige Kategorie von 
Ehen wirklich gelten läßt71• Und dies umso mehr, als diese Praxis in ihrer Gesamtheit 
eher geeignet ist, das Vertrauen in eine Rechtsordnung zu erschüttern, die - wie im 
Falle des can. 1120 § 2 gezeigt wurde - eindeutig über die im. Recht gezogenen 
Grenzen hinausgeht, ohne es jedoch für notwendig zu finden, das dieser Praxis 
diametral entgegenstehende gesatzte Recht jemals formell außer Kraft zu setzen. 
Die Widersprüchlichkeit und - drücken wir es einmal so aus - mannigfachen 
,,inelegantiae iuris", auf die u. a. V. Steininger sehr deutlich hinweist, bedürfen sicher­
lich der glättenden Hand des Gesetzgebers, dem es nicht bloß um einen „Codex 
repetitae praelectionis" geht, sondern dem es um eine der Situation der Kirche in der 
Welt und den Menschen in dieser Welt angepaßten Neuschöpfung zu tun ist. 
Aber ist die Kirche mit dieser wenngleich unbefriedigenden Praxis an der Grenze 
dessen angelangt, was sie kann727 
R. Weigand weist in einem sehr beachtenswerten Aufsatz darauf hin, daß es in der 
Kirche schon mehrmals Prozesse der Bewußtseinsbildung gegeben habe, und zwar in 
der Art, daß bestimmte, der Kirche zukommende Vollmachten zunächst lange Zeit 
nicht wahrgenommen wurden; erst allmählich habe sich die Oberzeugung durchgesetzt, 
daß in die päpstliche Schlüsselgewalt auch die Lösung von der geschlossenen, nicht 
vollzogenen Ehe wie auch die Be&eiung von einer Gelübdeverpßichtung eingeschlossen 
seien. Heute sind derartige päpstliche Hoheitsakte gang und gäbe, und es ist kein 
Theologe oder Kanonist, der die diesbezüglichen Vollmachten des Papstes in Zweifel 
zieht73• Daß es hinsichtlich der rechtlichen Ordnung der Mischehen in jüngster Zeit 
ebenfalls zu einem Prozeß der Bewußtseinsbildung gekommen ist, aus dem der kirch­
liche Gesetzgeber seine, dem kodikarischen Recht in wesentlichen Punkten wider­
sprechenden Schlüsse gezogen hat, ist jedem klar, der auch nur einigermaßen um 

19 H. Flatten, Irrtum und Täuschung bei der Eheschließung nach kanonischem Recht, Pader­
born 1957, Tobin, a. a. 0., 272 ff. 

10 H. B. Meyer, Können wiederverheiratete Geschiedene zu den Sakramenten zugelassen wer­
den? In: David-Schmalz, a. a. 0., 269 ff., insbesondere 305. 

11 Somit könnte man eigentlich formulieren, die Kirche vertrete mit Ausnahme der voll­
zogenen Christenehe den Grundsatz der Auflösbarkeit der Ehen. 

11 In diesem Sinne hat sich u. a. Pius XII. in einer Ansprache im Jahre 1942 ausgesprochen: 
„II vincolo del matrimonio cristiano e cosi forte ehe, se esso ha raggiunto la sua piena 
stabilita con l'uso dei diritti coniguali, nessuna potesta al mondo, nemmeno la Nostra, 
quella doe del Vicario di Cristo, vale a rescinderlo." Pius XII, Discorsi e radiomessaggi, 
Milano 1943, 46 f. Vgl. Navarette, a. a. 0., 454 f. 

11 Zur Frage des Rechtscharakters solcher „Dispensen" vgl. Lederer, 98 ff. 
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die zunächst behaupteten unverrückbaren Grenzen der Mischehenfrage wei(d74
Es ist durchaus möglich, WIr gegenwärtig der Frage der Ösung der
geschlossenen und vollzogenen Christenehe einem csolchen Stadium der Bewußt-
seinsbildung stehen?®. wird daher der vermehrten und vertieften strengung
S eologen und Kanonisten bedürfen, den wirklichen Umfang des Gotteswortes
zu erforschen und künden, durch den die cAQristliche Gemeinde hier und heute
Pflicht wird

Apostolisches chreiben Pauls F3  OM1a mixta‘  S,  LA  j (1970), 257
Treiffend form iert Gommenginger: „Kann vielleicht die Kirche alle Ehen auflösen,
aber weiß S12 ©5 noch Orientierung 33 (1969),

ARL BECK

Aspekte einer phänomenologischen Anthropologie
Das Il Vatikanum stellt fest, der Mensch csich celbst 270 rage geworden
ist!, Damit greift cdas Konzil ein Thema auf, das zumindest ceit Kant das Denken der
Philosophie bestimmt® Wenn auch immer  E als colches erkennbar WAar, ging

doch allen philosophischen Systemen der letzten 200 Jahre ”» eıne Antwort auf 1e
Frage Kants Was ist der ensch*? Weltanschauliche und ideologische Verengungen
£ührten den Menschen ımmer wieder die Knechtschaft, eich von welcher
Seite der Machtanspruch
Es ıst das oße Anliegen unserer Z  eit, den Menschen solch verengenden und
knechtenden Antworten zZz.Uu befreien. Dies führte dazu, der Mensch wieder mehr alc
jener gesehen wird, alc welcher csich immer schon erlebt, erfährt und celbst wel  {8.
Das Bild, das sich 15 Vom Menschen darum bietet, gleicht dem farbenprächtigen Bild
eines Spektrums; hier wıe dort weder eın Aspekt CR  men noch für sich
lein geNOMMEN werden. Dies ist der Sinn einer phänomenologischen Analyse, die auf
Aspekte hinweist.
Im Unterschied zu den bisher philosophischen Denken Vordergrund stehenden
metaphysischen Deutungen des Menschen, die entweder auf dualistischer oder auch
auf monistischer asıs beruhten, kam ahrhundert hauptsächlich
geregt durch Scheler* ZUu e1Nner phänomenologischen Betrachtungsweise des Men-
schen. D:  hese Wende wurde M  0 leichter und freudiger vollzogen, da [  n
auch dem die anthropologische Frage belastenden Weltanschauungsstreit, der csich

Pastorale Konstitution über die Kirche 11 der Welt heute, Nr. 10.
Auf universitärem Boden ergibt sich daraus eiıne stärkere Hervorhebung der philosophi-
schen Anthropologie. Diesen Bestrebungen entspricht auch das österreichische Bundes-
gesetz über das Studium katholisch-theologischen Fakultäten 1969, 73, C#ii Vom
13, August1 worıin  . philosophische Anthropologie als Hauptfach des Theologiestudiums
eingeführt WUur

Kant, Logik Kant gibt dort eine Umschreibung der osophie „Das Feld der
Philosophie in dieser weltbürgerlichen Bedeutung B sich auf folgende kragen Tın

Was kann ich wissen? Was coll tunf Was darf ich hoffen? Was ict der
Mensch? Die erstie rage beantwortet die Metaphysik, zweiıte die Moral,;, die dritte die
Religion und die vierte die Anthropologie. Im Grunde könnte ber alles dieses
Anthropologie rechnen, weil s{  — die drei ersten Fragen auf die letzte beziehen,” Zur
Anthropologie ants vgl Schwartländer, Der Mensch ist Person, gar 196

Scheler, Die Stellung des Menschen KOsmos, Darmstadt L92
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die zunächst behaupteten unverrückbaren Grenzen in der Mischehenfrage weiß7'. 

Es ist nun durchaus möglich, daß wir gegenwärtig in der Frage der Lösung der 
geschlossenen und vollzogenen Christenehe in einem solchen Stadium der Bewußt­
seinsbildung stehen 75• Es wird daher der vermehrten und vertieften Anstrengung 
von Theologen und Kanonisten bedürfen, den wirklichen Umfang des Gotteswortes 
zu erforschen und zu künden, durch den die christliche Gemeinde hier und heute in 
Pflicht genommen wird. 

7' Apostolisches Schreiben Pauls VI. ,,Matrimonia mixta", AAS LXII (1970), 257 ff. 
715 Treffend formuliert A. Gommenginger: ,,Kann vielleicht die Kirche alle Ehen auflösen, 

aber weiß sie es noch nicht?" Orientierung 33 (1969), 10. 

KARL BECK 

Aspekte einer phänomenologischen Anthropologie 
Das II. Vatikanum stellt fest, daß der Mensch sich selbst zur größten Frage geworden 
ist1• Damit greift das Konzil ein Thema auf, das zumindest seit Kant das Denken der 
Philosophie bestimmt2• Wenn es auch nicht immer als solches erkennbar war, so ging 
es doch allen philosophischen Systemen der letzten 200 Jahre um eine Antwort auf die 
Frage Kants: Was ist der Mensch37 Weltanschauliche und ideologische Verengungen 
führten den Menschen immer wieder in die Knechtschaft, ganz gleich von welcher 
Seite der Machtanspruch kam. 
Es ist das große Anliegen unserer Zeit, den Menschen aus solch verengenden und 
knechtenden Antworten zu befreien. Dies führte dazu, daß der Mensch wieder mehr als 
jener gesehen wird, als welcher er sich immer schon erlebt, erfährt und selbst weiß. 
Das Bild, das sich uns vom Menschen darum bietet, gleicht dem farbenprächtigen Bild 
eines Spektrums; hier wie dort kann weder ein Aspekt weggenommen noch für sich 
allein genommen werden. Dies ist der Sinn einer phänomenologischen Analyse, die auf 
Aspekte hinweist. 
Im Unterschied zu den bisher im philosophischen Denken im Vordergrund stehenden 
metaphysischen Deutungen des Menschen, die entweder auf dualistischer oder auch 
auf monistischer Basis beruhten, kam es in unserem Jahrhundert - hauptsächlich 
angeregt durch M. Seheier' zu einer phänomenologischen Betrachtungsweise des Men­
schen. Diese Wende wurde umso leichter und freudiger vollzogen, da man dadurch 
auch dem die anthropologische Frage belastenden Weltanschauungsstreit, der sich. in 

1 Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute, Nr. 10. 
1 Auf universitärem Boden ergibt sich daraus eine stärkere Hervorhebung der philosophi­

schen Anthropologie. Diesen Bestrebungen entspricht auch das neue österreichische Bundes­
gesetz über das Studium an katholisch-theologischen Fakultäten (BGBl. 1969, 73. Stück vom 
13. August 1969), worin philosophische Anthropologie als Hauptfach des Theologiestudiums 
eingeführt wurde. 

3 ]. Kant, Logik A 25. Kant gibt dort eine Umschreibung der Philosophie: ,,Das Feld der 
Philosophie in dieser weltbürgerlichen Bedeutung läßt sich auf folgende Fragen bringen: 
1. Was kann ich wissen? 2. Was soll ich tun7 3. Was darf ich hoffen? 4. Was ist der 
Mensch 7 Die erste Frage beantwortet die Metaphysik, die zweite die Moral, die dritte die 
Religion und die vierte die Anthropologie. Im Grunde könnte man aber alles dieses zur 
Anthropologie rechnen, weil sich die drei ersten Fragen auf die letzte beziehen." - Zur 
Anthropologie Kants vgl. J. Sehwartländer, Der Mensch ist Person, Stuttgart 1968. 

'M. Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, Darmstadt 1928. 
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